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Dr. Sabine Reimer,  
Leiterin der Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit  
der BaFin

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

ob privat Krankenversicherte, Bank-
kunden oder Anleger: Die aktuelle 
Ausgabe des BaFinJournals enthält 
zahlreiche Informationen, die für 
Verbraucher interessant sind. Der 
Beitrag ab Seite 16 beschäftigt sich 
mit dem rechtlichen Anspruch von 
Versicherungsnehmern, innerhalb 
ihrer Krankenversicherung in einen 
anderen Tarif zu wechseln, um etwa 
zu hohe Beiträge zu vermeiden oder 
mehr Leistungen zu versichern.  
Ab Seite 21 erfahren Versicherungs-
pflichtige, aber auch Vermittler, 
welche Besonderheiten bei Kran-
kenversicherungen unbedingt zu 
berücksichtigen sind, die von Ver-
sicherern aus einem anderen Land 
der EU oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums angeboten werden.

Relevant für alle, die Geld auf Bank-
konten haben, ist das neue Einla-
gensicherungsgesetz, seit andert-
halb Wochen in Kraft. Es soll dazu 
beitragen, das Vertrauen der Ein-
leger in die Leistungsfähigkeit der 
Einlagensicherung zu stärken. So 
hat es unter anderem den Entschä-
digungsanspruch erweitert, das Ver-
fahren beschleunigt und vereinfacht 
und die finanzielle Ausstattung der 

Einlagensicherungssysteme verbes-
sert. Einzelheiten sind dem Beitrag 
ab Seite 26 zu entnehmen.

Der Beitrag ab Seite 29 schließlich 
richtet sich an Anleger, die Fonds- 
anteile erwerben wollen. Er be-
leuchtet die Unterschiede, die 
zwischen erlaubten und lediglich 
registrierten Kapitalverwaltungs-
gesellschaften bestehen. Anleger 
sollten sich dieser Unterschiede vor 
ihrer Entscheidung bewusst sein.

Darüber hinaus beschäftigt sich  
die aktuelle Ausgabe damit, wie der 
Ausschuss für Finanzstabilität die 
Risikolage auf den Finanzmärkten 
bewertet (Seite 38), und informiert 
ab Seite 33 darüber, was die Jah-
resabschlussprüfer von Kredit- und 
Finanzdienstleistungsinstituten auf-
grund der neuen Prüfungsberichts-
verordnung künftig zu beachten ha-
ben. Die Änderungen betreffen vor 
allem das Risikomanagement und 
die Geschäftsorganisation.

Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen

Dr. Sabine Reimer
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Kurz & Aktuell
Kurzmeldungen zu nationalen und  

internationalen Neuerungen, 

Rundschreiben, Konsultationen  

und andere Veröffentlichungen

Kleinanlegerschutz
Neues Gesetz seit 10. Juli in Kraft

WA Am 10. Juli ist das Kleinanlegerschutzgesetz in 
Kraft getreten, das der Bundestag Ende April be-
schlossen hatte (siehe BaFinJournal Mai 2015). 
Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf (siehe 
 BaFinJournal J anuar 2015) hatte der Bundestag ins-
besondere die Vorgaben zur Schwarmfinanzierung 
(Crowdfunding) und zur Werbung angepasst.

Das Kleinanlegerschutzgesetz hat für Anbieter von 
Vermögensanlagen neue Pflichten eingeführt. So 
wurde die Prospektpflicht konkretisiert und erwei-
tert. Zudem müssen die Anbieter fortan mehr An-
gaben zu personellen Verflechtungen machen und 
dem Markt bestimmte Informationen auch nach der 
Beendigung des öffentlichen Angebots mitteilen. 

Darüber hinaus hat das Gesetz eine Mindestlaufzeit 
von 24 Monaten für Vermögensanlagen eingeführt 
und die Rechnungslegungspflichten verschärft.

Mehr Kompetenzen für die BaFin

Die BaFin hat durch das Gesetz zusätzliche Kompe-
tenzen erhalten. Sie kann nun zum Beispiel den Ver-
trieb bestimmter Produkte einschränken oder so-
gar ganz verbieten, die Bilanzen von Unternehmen 
des Graumarkts prüfen und Maßnahmen auf ihrer 
 Homepage veröffentlichen, die sie gegen Marktteil-
nehmer getroffen hat, so dass Anleger gewarnt wer-
den. n

Linkempfehlung zum Thema
Das Kleinanlegerschutzgesetz finden  
Sie unter: 
www.bgbl.de
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Abwicklungsmechanismus
Bundesregierung legt Gesetzentwurf vor

BA Die Bundesregierung hat einen Entwurf für das 
geplante Abwicklungsmechanismusgesetz vorgelegt. 
Es sieht insbesondere Änderungen am Sanierungs- 
und Abwicklungsgesetz vor. 

Diese sind erforderlich, da zum 1. Januar 2016 die  
europäische Verordnung zum Einheitlichen Abwick- 
lungsmechanismus (Single Supervisory  Mechanism – 
SRM) vollständig in Kraft tritt. Dann gilt das Sanie- 
rungs- und Abwicklungsgesetz nur noch für Wert- 
papierfirmen unverändert weiter, die der europäi- 
schen Eigenmittelverordnung CRR ( Capital  Require- 
ments Regulation) unterliegen. Auf alle anderen In-
stitute finden die Vorschriften des Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetzes ab 2016 nur noch Anwendung, 
soweit sie den Vorschriften der SRM-Verordnung 
nicht widersprechen. 

Gesetzlicher Nachrang

Der Gesetzesentwurf sieht außerdem einen gesetzli-
chen Nachrang für unstrukturierte und unbesicherte 
Inhaber-, Order- und Namensschuldverschreibungen 
sowie Schuldscheindarlehen vor, wenn ein CRR-Ins-
titut insolvent wird. Diese Regelung soll die effektive 
Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteili-
gung sicherstellen.

Außerdem sieht der Gesetzesentwurf Verordnungs- 
ermächtigungen für die bisher in zwei BaFin-Rund- 

schreiben enthaltenen Mindestanforderungen an das 
Risikomangement (MaRisk) und an die Ausgestal-
tung von Sanierungsplänen (MaSan) vor. n

Kapitalanlagegesetzbuch
BaFin konsultiert Häufige Fragen zur Anlage von Eigen-
mitteln

WA Die BaFin konsultiert derzeit einen Entwurf 
Häufiger Fragen und Antworten (Frequently Asked 
 Questions – FAQs) zur Anlage von Eigenmitteln 
gemäß § 25 Absatz 7 Kapitalanlagegesetzbuch 
(KAGB). Stellungnahmen nimmt sie noch bis zum 
16. Juli 2015 entgegen. n

Cyberrisiken
Rede von BaFin-Präsident Hufeld zur Bankenaufsicht

BA BaFin-Präsident Felix Hufeld hat am 8. Juli beim 
Bundesbank-Symposium „Bankenaufsicht im Dialog“ 
eine Rede zum Thema „Cyberrisiken – ein Thema 
für deutsche Banken?“ gehalten. Die BaFin hat die 
Rede im Internet veröffentlicht. Auf der Internetsei-
te der Bundesbank steht zudem ein Videomitschnitt 
bereit. n

Links zum Thema

Abwicklungsmechanismusgesetz
www.bundesfinanzministerium.de

Sanierungs- und Abwicklungs-
gesetz  
www.bgbl.de

Hinweis

Stellungnahme der BaFin

Der Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestages hat am 1. Juli 2015 eine 
öffentliche Anhörung zum Entwurf des 
Abwicklungsmechanismusgesetzes 
durchgeführt. Die BaFin hat hierzu eine 
Stellungnahme verfasst.

Linkempfehlung zum Thema
Die Konsultation finden Sie unter: 
www.bafin.de » Daten & Dokumente 
» Konsultationen
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Neue Aufgabe
BaFin-Exekutivdirektorin Elisabeth Roegele wird 
V orsitzende des Ständigen Ausschusses für Sekundär-
märkte bei der ESMA

WA Elisabeth Roegele, seit Mai 2015 Exekutivdirek- 
torin der Wertpapieraufsicht, ist zur Vorsitzenden 
des Ständigen Ausschusses für Sekundärmärkte 
( Secondary Markets Standing Committee – SMSC) 
der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde ESMA gewählt worden. Sie wird das Amt 
somit im Oktober von  Martin Wheatley überneh-
men, Chief  Executive  Officer der britischen Auf-

sichtsbehörde FCA 
( Financial  Conduct 
Authority).

Der Ausschuss be-
schäftigt sich mit 
der Struktur, Trans-
parenz und Effi-
zienz von Sekun-
därmärkten für 
Finanzinstrumente, 
einschließlich Han-
delsplattformen und 
Over-the-Counter-
Märkten. n

Internationale Meldungen

Solvency II
EIOPA veröffentlicht Konsultationsberichte zum zwei-
ten Paket von Technischen Durchführungsstandards und 
Leitlinien

VA Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Ver-
sicherungswesen und die betriebliche Altersversor-
gung EIOPA hat die finalen Berichte über die Ergeb-
nisse der Konsultation veröffentlicht, die sie zum 
zweiten Teil der Technischen Durchführungsstan-
dards und der Leitlinien für das neue Aufsichtsre-
gime Solvency II durchgeführt hatte. Die finalen Be-
richte zur „ersten Welle“ hatte sie bereits Ende 2014 
veröffentlicht (siehe BaFin Journal Januar 2015).

Vorgaben zu allen drei Säulen

Das nun veröffentlichte Paket präzisiert die Vor-
gaben der Durchführungsbestimmungen zu allen 
drei Säulen von Solvency II. Bei den quantitati-
ven Vorgaben der Säule 1 sind dies die Techni-
schen Standards zur Standardformel für die Berech-
nung der Solvabilitätskapitalanforderung (Solvency 
 Capital Requirement – SCR). Die Leitlinien betref-
fen die Standards zu den Wechselkursrisiken für 
Währungen, die an den Euro gekoppelt sind, zur 
 Liste anerkannter Gebietskörperschaften, zu Stan-
dardabweichungen bei gesundheitsbasierten Risiko- 
ausgleichssystemen sowie zur Anwendung von 
Übergangsmaßnahmen und zum Index für die sym-
metrische Anpassung im Aktienrisiko. Des Weiteren 
umfasst das Paket Leitlinien zur Behandlung lang-
fristiger Garantien sowie zur Bewertung von Vermö-
genswerten und Verbindlichkeiten. 

Für die Säule 2 umfasst das Paket unter anderem 
die Technischen Standards zu Kapitalzuschlägen 
 sowie Regelungen zu Finanz- und Sanierungsplä-
nen. Weiterhin sind Leitlinien zur Verlängerung der 
Wiederherstellungsfrist für die SCR-Bedeckung ent-
halten.

BaFin-Exekutivdirektorin 
Elisabeth Roegele

Linkempfehlung zum Thema
Die finalen Berichte finden Sie unter: 
www.eiopa.europa.eu
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Teil des Pakets zur Säule 3 sind die 
Technischen Durchführungsstandards 
und Leitlinien zur Berichterstattung 
gegenüber den Aufsichtsbehörden und 
gegenüber der Öffentlichkeit. 

Zeitplan

Die Technischen Durchführungsstan-
dards hat EIOPA bereits an die EU-
Kommission übermittelt. Diese hat vier 
Monate Zeit, die Standards zu prüfen, 
um sie anschließend zu erlassen.

Die Leitlinien wird EIOPA nun in alle 
Amtssprachen der EU übersetzen und 
veröffentlichen. Danach schließt sich 
ein zweimonatiges Comply-or-Explain-
Verfahren an, bei dem die Mitgliedstaa-
ten erklären müssen, ob sie die Leitlini-
en erfüllen werden. n

Abwicklungsfonds
EBA veröffentlicht Technische Empfehlung 
zu Beiträgen

BA Die Europäische Bankenaufsichts-
behörde EBA hat der Europäischen 
Kommission eine Technische Empfeh-
lung zu den Kriterien für die Beitrags-
ermittlung in der Aufbauphase des 
Europäischen Abwicklungsfonds über-
mittelt. Darin schlägt sie insbesondere 
Kriterien für die zeitliche Staffelung der 
Beiträge vor und geht darauf ein, was 
aus ihrer Sicht zu beachten wäre, falls 
die Aufbauphase verlängert werden 
muss. Die Kommission wird auf Basis 
dieser Empfehlung einen Delegierten 
Rechtsakt erlassen. 

Die genaue Berechnungsmethode für 
die Bankenabgabe ist auf europäi-
scher Ebene seit Januar 2015 durch 
eine Delegierte Verordnung der Euro-
päischen Kommission sowie einen Durchführungs-
rechtsakt des Rates vorgegeben. In Deutschland 
sind die Einzelheiten für die Ermittlung der Jahres- 
und Sonderbeiträge zum Restrukturierungsfonds in 

der Restrukturierungsfonds-Verordnung (RStruktFV) 
geregelt. Diese wird derzeit angepasst und regelt die 
Sachverhalte, die der Delegierte Rechtsakt der Kom-
mission nicht umfasst.

Auf einen Blick

Internationale Behörden und  Gremien

ESAs  European Supervisory Authorities 
  Europäische Aufsichtsbehörden 
 
EBA  European Banking Authority 
  Europäische Bankenaufsichtsbehörde 
 
EIOPA  European Insurance and Occupational  
  Pensions Authority 
  Europäische Aufsichtsbehörde für das  
  Versicherungswesen und die betriebliche  
  Altersversorgung 
 
ESMA  European Securities and Markets  
  Authority 
  Europäische Wertpapier- und Marktauf- 
  sichtsbehörde 
 
FSB  Financial Stability Board 
  Finanzstabilitätsrat 
 
BCBS  Basel Committee on Banking Supervision 
  Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
 
IAIS  International Association of Insurance   
  Supervisors 
  Internationale Vereinigung der Versiche- 
  rungsaufsichtsbehörden 
 
IOSCO  International Organization of Securities   
  Commissions 
  Internationale Organisation der Wertpa- 
  pieraufsichtsbehörden
 
CPMI  Committee on Payments and Market  
  Infrastructures 
  Ausschuss für Zahlungsverkehr und   
  Marktinfrastrukturen
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http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-11+Technical+Advice+on+Art+69.pdf
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Die EU-Regeln zur Schaffung eines Einheitlichen 
 Abwicklungsmechanismus sehen vor, dass die natio- 
nalen Bankenabgaben langfristig in einem gemein-
samen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund – 
SRF) gebündelt und dafür die nationalen Fonds ab 
2016 in den gemeinsamen Abwicklungsfonds über-
führt werden. Die Überführung soll bis 2023 abge-
schlossen sein. n

Leverage-Ratio
Meldewesen und Offenlegung

BA Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA 
hat eine Aktualisierung ihrer Technischen Durch-
führungsstandards zur Offenlegung und zum 
Meldewesen für die Höchstverschuldungsquote 
( Leverage-Ratio) veröffentlicht und der EU-Kom-
mission vorgelegt. Die Regelungen sollen damit an 
die Vorgaben des Basler Ausschusses für Banken-
aufsicht BCBS angepasst werden, die die EU-Kom-
mission im Oktober 2014 per Delegiertem Rechtsakt 
konkretisiert hat. 

Für die Offenlegung hat die EBA neben dem geän-
derten Standard vier Formulare und entsprechende 
Ausfüllhinweise veröffentlicht. Die Offenlegungsbö-
gen enthalten unter anderem detaillierte Angaben 
zur Zusammensetzung des Nenners der Leverage-
Ratio.

Der Durchführungsstandard zur Offenlegung wird 
einen Tag, der zum Meldewesen sechs Monate nach 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
 Union in Kraft treten. Die Regelungen müssen zuvor 
von der EU-Kommission angenommen werden.

Fragen und Antworten zu Widersprüchen

Wie in der Mai-Ausgabe des BaFin-Journals berich-
tet, besteht ein Widerspruch zwischen Artikel 429 
der europäischen Eigenmittel-Verordnung CRR 
(C apital Requirements Regulation) und der aktuell 
gültigen Durchführungsverordnung zum Meldewe-
sen. Die EBA hat daher nun auf Bitten der EU-Kom-
mission in ihre Fragen und Antworten zum Einheit-
lichen Regelwerk (Single Rulebook) drei zusätzliche 
Antworten aufgenommen, die offene Fragen zum 
Meldewesen und zur Offenlegung der Leverage-Ratio 

adressieren. Die BaFin hat diese auf ihrer Internet-
seite auf Deutsch veröffentlicht.

In der Antwort zur Frage Nr. 2015_1738 stellt die 
EU-Kommission klar, dass die Institute die Leverage-
Ratio auf Basis der ursprünglichen Fassung des Arti-
kels 429 CRR zu melden haben, bis die neue Durch-
führungsverordnung zum Meldewesen in Kraft ist. 
Hierfür sollen sie die Meldebögen aus Anhang X der 
aktuell gültigen Durchführungsverordnung verwen-
den.

Zudem führt die EU-Kommission in Antwort 
2015_1871 aus, dass es den Instituten bis zur An-
wendbarkeit der überarbeiteten Durchführungsver-
ordnung freisteht, die Meldung der Leverage-Ratio 
entweder auf Grundlage des Quartalsdurchschnitts 
vorzunehmen, wie es Artikel 429 Absatz 2 der alten 
Fassung der CRR vorsah, oder die Leverage-Ratio 
bereits als Quartalsendwert zu berechnen. Sie müs-
sen hierfür keinen Antrag nach Artikel 499 Absatz 3 
der CRR stellen.

Bei der Offenlegung besteht kein Widerspruch 
 zweier verbindlicher EU-Verordnungen, da die EU-
Kommission den ursprünglichen Entwurf des Durch-
führungsstandards zur Offenlegung nicht angenom-
men hatte. Sie stellt daher in Antwort 2015_1863 
klar, dass die Institute für die Offenlegung auf die 
überarbeitete CRR-Definition der Leverage-Ratio 
abzustellen haben. Zudem seien die in Artikel 451 
Absatz 1 CRR geforderten Informationen offenzu-
legen. Hierfür sollten die Institute bereits jetzt auf 
den Entwurf des Durchführungsstandards zur Offen-
legung der Leverage-Ratio zurückgreifen, um den 
Anforderungen des Rundschreibens nachzukommen, 
das die BaFin zur Umsetzung der EBA-Leitlinien zur 
Offenlegung veröffentlicht hat (siehe BaFinJournal 
Juni 2015). Die BaFin wird in Kürze auf ihrer In-
ternetseite eine nicht rechtsverbindliche deutsche 
Übersetzung der Offenlegungsbögen des Durchfüh-
rungsstandards anbieten, die die Institute bis zur 
Veröffentlichung der verbindlichen Formblätter im 
EU-Amtsblatt verwenden können. n

Linkempfehlung zum Thema
Die aktualisierten Technischen  
Durchführungsstandards finden Sie 
unter: 
www.eba.europa.eu
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-amended-technical-standards-on-leverage-ratio-disclosure-and-reporting
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1113844/EBA-ITS-2015-03+Final+Draft+ITS+amending+ITS+on+LR+Reporting.pdf/dd6cd991-2620-4c58-886a-de4dcf75b20d
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/717567/EBA-ITS-2014-04-rev1+%28Final+Draft+ITS+amending+ITS+on+LR+Disclosure%29.pdf/a2fc5649-f15d-4a7b-b76b-7a1eda93bd41
http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/acts/delegated/141010_delegated-act-leverage-ratio_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=de
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2015/bj_1505.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&from=EN
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa
http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/Liste_EBA_QA/eba_qa_node.htm
http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/Liste_EBA_QA/eba_qa_node.htm
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fquestions%2Fviewquestion.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_questionId=952475&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=1
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fquestions%2Fviewquestion.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_questionId=1004003&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=1
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fquestions%2Fviewquestion.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_questionId=999463&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=1
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2015/rs_1505_ba_offenlegung.html
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1039327/EBA_GL_2014_14_DE+on+confidentiality+%26+disclosure.pdf/23c64e91-2595-4d4f-b227-ee61ebb63a28
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2015/bj_1506.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2015/bj_1506.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-amended-technical-standards-on-leverage-ratio-disclosure-and-reporting
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Liquidität
EBA veröffentlicht Entwurf zum Meldewesen

BA Die Europäische Bankaufsichtsbehörde EBA hat 
einen Entwurf für Technische Durchführungsstan-
dards veröffentlicht, um das Liquiditätsmeldewe-
sen für Kreditinstitute nach der Durchführungsver-
ordnung (EU) 680/2014 an die Erfordernisse der 
 Delegierten Verordnung zur Liquiditätsdeckungs-
anforderung (Liquidity Coverage Ratio – LCR; siehe 
BaFinJournal Dezember 2014) anzupassen. Damit 
soll die bisherige Meldung der Positionen nach den 
Artikeln 416 bis 425 und Anhang III der Eigenmittel-
verordnung CRR (Capital Requirements Regulation) 
ersetzt werden. 

Während die in der Delegierten Verordnung spezifi-
zierte LCR am 1. Oktober 2015 als bindender Min-
deststandard mit zunächst 60 Prozent in Kraft tritt, 
ist davon auszugehen, dass das überarbeitete Mel-
dewesen erst im Jahr 2016 anwendbar sein wird. 
Zunächst muss die EU-Kommission den Entwurf der 
EBA verabschieden und veröffentlichen; danach sol-
len die Institute nach dem Vorschlag der EBA sechs 
Monate Zeit für die Implementierung der neuen Mel-
deanforderungen haben. Bis dahin ist die LCR zwar 
als bindender Mindeststandard in Kraft, das bisheri-
ge Meldewesen gilt bis zur Ablösung durch die neue 
Meldeanforderung jedoch unverändert weiter. 

Die Institute müssen auch im Übergangszeitraum bis 
zum Inkrafttreten des neuen Meldewesens sicher-
stellen, dass sie die Liquiditätsdeckungsanforderung 
einhalten. Unterschreiten sie diese, so haben sie 
dies nach Artikel 414 CRR unverzüglich der Aufsicht 
anzuzeigen. Die BaFin behält sich vor, während des 
Übergangszeitraums in Einzelfällen zusätzliche Mel-
dungen der LCR und ihrer Bestandteile einzufordern.

CRR-Wertpapierfirmen

Die Delegierte Verordnung zur Liquiditätsdeckungs-
anforderung gilt nur für Kreditinstitute. Deshalb 
bleibt die Durchführungsverordnung (EU) 680 /2014 

hinsichtlich der Meldepflichten für CRR-Wertpapier-
firmen unverändert. Diese sind in Deutschland nach 
Artikel 2 Absatz 9d Kreditwesengesetz ohnehin von 
der Meldepflicht ausgenommen. Damit hat die B aFin 
eine Ausnahmemöglichkeit der CRR umgesetzt, die 
bis zu einer Entscheidung der Kommission über die 
Anwendung der Liquiditätsregulierung auf CRR-Wert-
papierfirmen bestehen bleibt. n

Abwicklung
EBA veröffentlicht Regulierungsstandard zur Unabhän-
gigkeit von Bewertungsgutachtern

BA Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA 
hat einen Technischen Regulierungsstandard veröf-
fentlicht, der Prinzipien zur Prüfung der Unabhängig-
keit von Gutachtern festlegt, die bei Abwicklungen 
eingesetzt werden. Der Standard tritt in Kraft, so-
bald die EU-Kommission ihn formal erlassen hat.

Der Standard soll Artikel 36 der europäischen 
 Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie konkretisie-
ren. Dieser sieht vor, dass ein Gutachter die Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten eines Instituts im 
Vorfeld einer möglichen Abwicklung bewertet, um 
die Entscheidungen der Abwicklungsbehörde mit 
 aktuellen Werten zu unterstützen. Der Gutachter 
muss demnach von staatlichen Stellen und von dem 
betroffenen Institut unabhängig sein.

Der Standard fordert unter anderem, dass der Gut-
achter – dieser kann sowohl eine natürliche als auch 
eine juristische Person sein – über ausreichende 
fachliche Kenntnisse sowie Ressourcenausstattung 
verfügen muss, im Vorjahr keine Jahresabschluss-
prüfungen bei dem Institut durchgeführt haben darf 
und auch aus anderen Gründen keine potenziellen 
Interessenkonflikte zu befürchten sein dürfen. n

Eigenmittelanforderungen
EBA konsultiert Technischen Regulierungsstandard zu 
immobilienbesicherten Krediten

BA Die Europäische  Bankenaufsichtsbehörde EBA  
konsultiert derzeit einen Technischen Regulierungs- 
standard, der die Bedingungen konkretisiert, unter 

Linkempfehlung zum Thema
Die Technischen Durchführungs- 
standards finden Sie unter: 
www.eba.europa.eu
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http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1124078/EBA-ITS-2015-04+Final+draft+ITS+amending+ITS+on+LCR+reporting.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1124078/EBA-ITS-2015-04+Final+draft+ITS+amending+ITS+on+LCR+reporting.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0061&from=DE
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2014/bj_1412.pdf;jsessionid=0686A85009CA3C6F67A83867CD42A36C.1_cid372?__blob=publicationFile&v=6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:DE:PDF
http://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__2.html
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1134100/EBA-RTS-2015-07+RTS+on+independent+valuers.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=DE
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1134425/EBA-CP-2015-12+CP+on+RTS+on+RWs+and+LGD+Values.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1134425/EBA-CP-2015-12+CP+on+RTS+on+RWs+and+LGD+Values.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1124078/EBA-ITS-2015-04+Final+draft+ITS+amending+ITS+on+LCR+reporting.pdf
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denen zuständige Aufsichtsbehörden privilegierte 
Risikogewichte im Standardansatz beziehungswei-
se die Mindest-Verlustquoten (Loss-Given Default – 
LGD) im auf internen Ratings basierenden Ansatz 
(IRBA) für Kredite erhöhen können, die durch Im-
mobilien besichert sind. Die Konsultation endet am 
6. Oktober 2015.

Neben den für eine Anhebung der Risikogewichte in 
Betracht zu ziehenden Bedingungen – beispielswei-
se einer Überprüfung der Angemessenheit der be-
stehenden Risikogewichte, etwa auf Basis von ver-
gangenheitsbezogenen Verlustdaten – wird auch die 
Höhe angemessener Schwellenwerte für diese Ver-
lustdaten konsultiert, bei deren Überschreiten die 
Aufsichtsbehörden erwägen sollen, die Risikogewich-
te zu erhöhen. n

Leerverkäufe
Griechische Finanzaufsichtsbehörde HCMC verlängert 
Leerverkaufsverbot für griechische Aktien

WA Die griechische Aufsichtsbehörde HCMC 
( Hellenic Capital Market Commission) hat am 
29. Juni 2015 als Notfallmaßnahme ein Leerver-
kaufsverbot im Sinne des Artikels 20 der EU-Leer-
verkaufsverordnung für griechische Aktien erlassen, 
das nun zum zweiten Mal verlängert wurde. Das 
ursprüngliche Verbot galt bis zum Ablauf des 6. Juli 
2015. Es folgten zwei Verlängerungen um je sieben 
Tage, so dass das Leerverkaufsverbot nun zunächst 
bis zum Ablauf des 20. Juli 2015 gilt.

Das Verbot ist eine der Maßnahmen, die Griechen-
land ergriffen hat, um den eigenen Finanzmarkt zu 
stabilisieren, wie beispielsweise auch Unterbrechun-
gen des Börsenhandels und Schließungen von Kre-
ditinstituten.

Die Maßnahme der HCMC verbietet den Aufbau und 
die Vergrößerung von Netto-Leerverkaufspositionen 
in Aktien, die an der Athener Börse oder am Multi-
lateralen Handelssystem “EN.A” gehandelt werden 
und für die die HCMC die zuständige Aufsichtsbehör-
de ist. Sie gilt weltweit und für jedermann, auch für 
Market-Maker. 

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde ESMA hat zur Ursprungsmaßnahme sowie 

zu beiden Verlängerungen (6. Juli 2015, 13. Juli 
2015) jeweils eine Stellungnahme abgegeben. Darin 
führt sie insbesondere aus, warum die Entscheidun-
gen aus ihrer Sicht erforderlich und angemessen 
sind. n

MiFID II / MiFIR
ESMA veröffentlicht Technische Standards zu Anleger-
schutz

WA Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA hat die finalen Entwürfe der 
Technischen Regulierungs- und Durchführungs-
standards zu Fragen des Anlegerschutzes unter 
der europäischen Finanzmarktrichtlinie (Markets 
in Financial Instruments Directive II – MiFID II) 
und -verordnung (Markets in Financial Instruments 
 Regulation – MiFIR) veröffentlicht. 

Die Standards betreffen das Genehmigungsverfah-
ren für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die 
Anforderungen an die Notifizierung bei grenzüber-
schreitender Erbringung von Wertpapierdienstlei-
tungen (Passporting), das Registrierungsverfahren 
von Wertpapierdienstleistungsunternehmen aus 
Drittstaaten sowie die Kooperation der Aufsichtsbe-
hörden. 

Die EU-Kommission hat nun innerhalb von drei   
Monaten zu entscheiden, ob sie die Entwürfe billigt 
und die Technischen Standards erlässt. Die ESMA 
plant, im September und Dezember die übrigen 
Technischen Standards für MiFID II und MiFIR zu 
veröffentlichen. Diese betreffen die Sekundär- 
märkte. n

Links zum Thema

Leerverkaufsverbot der HCMC
www.hcmc.gr

Jüngste Stellungnahme der ESMA 
www.esma.europa.eu
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http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home
http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home
http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:086:0001:0024:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:086:0001:0024:de:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0600&from=EN
http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-1131_opinion_on_hcmc_renewal_of_emergency_measure_under_ssr.pdf
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Prospekte
ESMA veröffentlicht Technischen Regulierungsstandard

WA Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA hat den Entwurf eines Techni-
schen Regulierungsstandards veröffentlicht, der die 
europäische Prospektrichtlinie ergänzen soll. Er ent-
hält Vorgaben für die Billigung und Veröffentlichung 
von Prospekten, für die Verbreitung von Werbung 
und für Änderungen an der europäischen Prospekt-
verordnung. 

Die ESMA ist damit ihrer Verpflichtung aus der 
 Omnibus-II-Richtlinie nachgekommen. Nach Billi-
gung durch die EU-Kommission – und sofern das 
Europäische Parlament und der Rat keine Einwände 
erheben – werden die Regelungen in Form einer De-
legierten Verordnung in Kraft treten.

Formale Anforderungen

Der ESMA-Entwurf konkretisiert formale Anforderun-
gen an das Prospektprüfungsverfahren. Beispiels-
weise müssen zukünftig alle Prospektentwürfe samt 
der dazugehörigen Begleitdokumente elektronisch 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht 
werden. Die BaFin wird künftig nur noch die un-
terzeichnete Billigungsfassung von Prospekten und 
Nachträgen in Papierform verlangen; für Vorfassun-
gen genügt die elektronische Einreichung über das 
MVP-Portal. 

Des Weiteren finden sich Detailregelungen für die 
Veröffentlichung von Prospekten und zur Verbreitung 
von Werbung. So wird unter anderem klargestellt, 
dass der Zugang zu einem elektronisch veröffent-
lichten Prospekt nicht davon abhängig sein darf, ob 
sich der Anleger zuvor auf der entsprechenden In-
ternetseite registriert hat. Anders als von der Om-
nibus-II-Richtlinie vorgesehen, enthält der Entwurf 
keine Vorschläge zur Anpassung der Fristen zur Pro-
spektprüfung sowie zu den Angaben, die per Verweis 
in einen Prospekt aufgenommen werden können. 
Die Gründe dafür nennt die ESMA in dem Papier. n

Crowdfunding
ESMA veröffentlicht Fragen und Antworten zu Geld- 
wäsche und Terrorismusfinanzierung

WA Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA hat Fragen und Antworten zu 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusam-
menhang mit investmentbasiertem Crowdfunding 
(Crowdinvesting, siehe BaFinJournal Juni 2014) ver-
öffentlicht. Sie richten sich an die nationalen Auf-
sichtsbehörden. Ziel ist es, dass diese bei der Be-
kämpfung solcher Straftaten einheitliche Ansätze 
und Praktiken anwenden. n

Unternehmensgewinne
ESMA veröffentlicht Leitlinien zu alternativen Leistungs-
indikatoren

WA Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA hat Leitlinien zu Alternative 
Performance-Measures (APMs – alternative Leis-
tungsindikatoren) erlassen. Eine APM ist eine Maß-
einheit für Ergebnisgrößen eines Unternehmens, die 
nicht in Rechnungslegungsstandards wie den IFRS 
(International Financial Reporting Standards) defi-
niert ist. Beispiele sind das EBIT (Earnings  before 
 interest and taxes – Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern) und das EBITDA (Earnings before interest, 
 taxes, depreciation and amortization – Ergebnis vor 
Zinsen, Steuern, Wertminderungen und Abschrei-
bungen). 

Ziel der Leitlinien ist es, Investoren besser zu schüt-
zen. Emittenten sollen die APMs künftig klar definie-
ren und dauerhaft konsistent anwenden. Ändern sie 
die Definition dieser Ergebnisgrößen, so sollen sie 
dies künftig begründen und erläutern. Die Leitlinien 
gelten für Informationen in Lageberichten und Pro-
spekten sowie in Dokumenten, die Emittenten nach 
der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen 
müssen, also beispielsweise Ad-hoc-Meldungen, die 
Finanzkennzahlen enthalten. Die nach den Leitlinien 

Linkempfehlung zum Thema
Den Technischen Regulierungsstandard 
finden Sie unter: 
www.esma.europa.eu

Linkempfehlung zum Thema
Die Leitlinien finden Sie unter: 
www.esma.europa.eu
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http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2015-1014_-_final_report_-_draft_rts_on_prospectus_related_issues_under_the_omnibus_ii_directive.pdf
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http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=DE
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2015-1014_-_final_report_-_draft_rts_on_prospectus_related_issues_under_the_omnibus_ii_directive.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1057_final_report_on_guidelines_on_alternative_performance_measures.pdf
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erforderlichen Angaben und Erläuterungen müssen 
dabei in Ad-hoc-Meldungen nicht vollständig in das 
entsprechende Dokument aufgenommen werden. 
Es kann vielmehr auf andere Dokumente verwiesen 
werden (Compliance by Reference), wenn diese für 
die Marktteilnehmer leicht zugänglich und einfach 
auffindbar sind. Die Leitlinien treten zeitgleich mit 
der neuen Marktmissbrauchsverordnung am 3. Juli 
2016 in Kraft. n

Beteiligungen
EBA, ESMA und EIOPA konsultieren überarbeitete 
 Leitlinien

ÜG Die europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA 
und EIOPA (ESAs) haben die Leitlinien zur aufsichtli-
chen Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von 
Beteiligungen im Finanzsektor, die die Beteiligungs-
richtlinie seit 2008 konkretisieren, überarbeitet und 
den Vorschlag zur Konsultation gestellt. Ziel der 
Neufassung ist es, die Aufsichtspraxis in den Mit-
gliedstaaten der EU stärker zu harmonisieren. Stel-
lungnahmen sind bis zum 2. Oktober 2015 möglich.

Die wichtigsten Änderungen betreffen die Vorschrif-
ten zu indirekten Beteiligungen und zu abgestimm-
tem Verhalten. Insbesondere auf die deutsche Ini-
tiative hin soll bei indirekten Beteiligungen künftig 
das „Multiplikations-Kriterium“ angewandt werden. 
Damit werden auch die Inhaber mittelbarer Beteili-
gungen anzeigepflichtig, die weniger als 50 Prozent 
an den unmittelbar Beteiligten an einem Finanz-
institut halten. Hintergrund sind die Vorgaben der 
europäischen Eigenkapitalverordnung CRR (Capital 
 Requirements Regulation) zu bedeutenden Beteili-
gungen, die eine Änderung des Kreditwesengesetzes 
(KWG) zur Folge hatten. 

Bislang mussten nur solche mittelbaren Beteiligun-
gen angezeigt werden, die über Tochterunterneh-
men gehalten wurden. Die neue Methode sieht eine 
quotale Berechnung der mittelbaren Beteiligungen 
vor. Deutschland hält dies aufgrund der Vorgabe der 

CRR für notwendig. Einige Mitgliedstaaten der EU, 
insbesondere das Vereinigte Königreich, stehen dem 
Vorstoß dennoch skeptisch gegenüber, da sie eine 
große Menge von Anzeigen erwarten. Schon jetzt 
sind im Vereinigten Königreich etwa 1.500 Verfah-
ren jährlich zu bearbeiten, weit mehr als in anderen 
Mitgliedstaaten.

Die einzelnen Mitgliedstaaten definieren derzeit 
sehr unterschiedlich, wann abgestimmtes Verhal-
ten (Acting in Concert) vorliegt. Der Leitlinienent-
wurf enthält nun eine Liste der Faktoren, die für die 
Beurteilung zu prüfen sind, und eine Liste der Ver-
haltensweisen, die aus Sicht der ESAs nicht auto-
matisch ein abgestimmtes Verhalten darstellen. Die 
Mitgliedstaaten sollen die jeweiligen Fälle künftig auf 
dieser Basis flexibel beurteilen. n

Solvency II
EU-Kommission verabschiedet erste Delegierte Rechtsakte 
zur Drittstaatenäquivalenz

VA Die Europäische Kommission hat die ersten zwei 
Delegierten Rechtsakte zur kalkulatorischen Be-
handlung von Drittstaaten erlassen. Hierfür hatte sie 
überprüft, inwieweit die dort geltenden Aufsichtsre-
gime dem künftigen europäischen Aufsichtssystem 
für die Versicherungsaufsicht, Solvency II, gleich-
wertig sind. Der erste Delegierte Rechtsakt betrifft 
die Schweiz, der zweite Australien, Bermuda, Brasili-
en, Kanada, Mexiko und die USA.

Drei Fälle

Die Solvency-II-Richtlinie unterscheidet in Bezug auf 
Äquivalenzentscheidungen drei Fälle: 

1. ein (Rück-)Versicherer aus einem Drittstaat 
schließt einen Rückversicherungsvertrag mit 
 einem (Rück-)Versicherer des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) ab (Artikel 172)

2. ein (Rück-)Versicherer mit Hauptsitz im EWR 
hat Töchter und Ableger außerhalb des EWR 
(Artikel 227)

3. ein (Rück-)Versicherer mit Sitz in einem Dritt-
staat hat Töchter und Ableger innerhalb des 
EWR (Artikel 260)

Linkempfehlung zum Thema
Die Konsultation finden Sie unter: 
www.eba.europa.eu
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https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16094/2008+18+12_M%26A+Guidelines.pdf
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http://ec.europa.eu/finance/insurance/docs/solvency/international/delegated-act-c-2015-3754_en.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:de:PDF
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1131999/JC+CP+2015+003+%28CP+on+Joint+Guidelines+on+Qualifying+Holdings%29.pdf
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In jedem dieser Fälle kann die Äquivalenzentschei-
dung entweder dauerhaft oder zeitlich begrenzt 
sein. Vorübergehend geltende Entscheidungen wäh-
ren für Drittstaatenunternehmen und -gruppen, die 
innerhalb des EWR tätig sind (Fall 3), fünf Jahre und 
sind nicht erneuerbar. Für Gruppen mit Hauptsitz im 
EWR, die in Drittstaaten tätig sind (Fall 2), gilt die 
Entscheidung für zehn Jahre und kann erneuert wer-
den. 

Dauerhafte und zeitlich begrenzte Äquivalenz

Die Kommission hat der Schweiz mit dem Dele-
gierten Rechtsakt nun für alle drei Fälle dauerhafte 
Äquivalenz gewährt. 

Die Aufsichtssysteme Australiens, Bermudas, Bra-
siliens, Kanadas, Mexikos und der USA sind – bezo-
gen auf Artikel 227 – für zehn Jahre als gleichwertig 
anerkannt (Fall 2). Dadurch können Mutterunterneh-
men mit Sitz im EWR ihre Töchter und Ableger, die 
außerhalb des EWR tätig sind, einfacher in die Grup-
pensolvenzberechnung einbeziehen. 

Solvency II sieht für die Berechnung grundsätz-
lich zwei Methoden vor: die Konsolidierungs- und 
die Abzugs-/Aggregationsmethode. Für europäische 
Versicherungsgruppen ist die Berechnung nach der 
Abzugs-/Aggregationsmethode einfacher, da sie die 
Eigenmittel- und Kapitalanforderungen für Töchter 
und Ableger nach den Vorschriften des Drittlands 
berechnen können. Sie müssen diese Berechnung 
also für die Solvenzbilanz der Gruppe nicht sepa-
rat nach den Vorschriften von Solvency II vorneh-
men. Voraussetzung ist jedoch, dass die Aufsicht der 
Gruppe die Nutzung der Abzugs-/Aggregationsme-
thode genehmigt hat und für das Drittland eine posi-
tive Äquivalenzentscheidung nach Fall 2 vorliegt. n

Schattenbanken
FSB startet Vergleichsstudie zur Implementierung des 
Rahmenwerks und bittet um Stellungnahmen

ÜG Der Finanzstabilitätsrat FSB führt derzeit eine 
Vergleichsstudie (Peer-Review) zur Umsetzung sei-
nes Rahmenwerks zur Stärkung der Überwachung 
und Regulierung bestimmter Unternehmen des 
Schattenbankensektors durch. Dabei untersucht er 
insbesondere, wie weit die einzelnen Mitgliedstaaten 

bei der Implementierung der übergeordneten Prinzi-
pien vorangeschritten sind.

Zugleich bittet das FSB Finanzdienstleistungsunter-
nehmen, Branchen- und Konsumentenverbände 
sowie andere Marktteilnehmer um Stellungnahmen 
zum Peer-Review. Die Konsultation läuft noch bis 
zum 24. Juli 2015. n

Finanzmarktinfrastrukturen
CPMI und IOSCO: Fortschritte bei der Implementierung 
der Prinzipien

WA Der Ausschuss für Zahlungsverkehr und 
Marktinfrastrukturen CPMI und die Internationa-
le Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden 
IOSCO haben die aktuellen Ergebnisse ihrer so ge-
nannten  Level-1-Überprüfung zum Implementie-
rungsstand der Prinzipien für Finanzmarktinfrastruk-
turen ( PFMIs) veröffentlicht. Es handelt sich bereits 
um die zweite Aktualisierung der Bestandsaufnah-
me, die 2013 zum ersten Mal veröffentlicht und im 
Mai 2014 aktualisiert wurde. Das nächste Update ist 
für 2016 vorgesehen.

Insgesamt attestieren CPMI und IOSCO den 28 
teilnehmenden Jurisdiktionen Fortschritte bei der 
Umsetzung der Standards. Insbesondere die bis-
her hinterherhinkenden Finanzmarktinfrastrukturen, 
nämlich Zentralverwahrer und Wertpapier-Abwick-
lungssysteme, hätten an den Umsetzungsstand der 
anderen FMIs aufgeschlossen. Sowohl in Deutsch-
land als auch in der Europäischen Union würden die 
Prinzipien berücksichtigt.

Links zum Thema

Peer-Review
www.financialstabilityboard.org

Konsultation 
www.financialstabilityboard.org

Rahmenwerk
www.financialstabilityboard.org
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http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/TOR-for-peer-review-on-shadow-banking-summarized-29062015-final.pdf
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http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Press-Release-Shadow-banking-peer-review-request-for-public-feedback-02Jul2015.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD489.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/TOR-for-peer-review-on-shadow-banking-summarized-29062015-final.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Press-Release-Shadow-banking-peer-review-request-for-public-feedback-02Jul2015.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_130829c.pdf


Aufsicht Verbraucher BekanntmachungenRechtsprechung InternationalesKurz & aktuell

Weitere Untersuchungen

Parallel dazu überprüfen CPMI und IOSCO auch, ob 
die PFMI-Standards in den einzelnen Rechtsordnungen 
vollständig und widerspruchsfrei angewandt werden 
(Level 2) und inwiefern die Ergebnisse aus der prakti-
schen Umsetzung der PFMIs international vergleichbar 
sind (Level 3). 

Im Februar 2015 wurden die ersten  Ergebnisse der 
Level-2-Untersuchung zu Zentralen Gegenparteien 
und Transaktionsregistern veröffentlicht. Demnach 
kommen die drei untersuchten Rechtsordnungen EU, 
Japan und USA den ge-
stellten Anforderungen 
weitestgehend nach. 
Die erste Runde der 
 Level-3-Untersuchung, 
in der die praktische 
Umsetzung der Prinzi-
pien bei ausgewählten 
Zentralen Gegenpar-
teien verglichen wird, 
startet Anfang Juli 
2015. 

Hintergrund

Die Prinzipien für Fi-
nanzmarktinfrastruktu-
ren wurden 2012 vom 
Ausschuss für Zah-
lungsverkehrs- und Abrechnungssysteme CPSS (jetzt 
CPMI) und IOSCO entwickelt. Sie umfassen 24 Prinzi-
pien, die sich an die Finanzmarktinfrastrukturen rich-
ten, sowie fünf an die Aufsichtsbehörden gerichtete 
Verantwortlichkeiten ( Responsibilities). n

Anlagebuch
Konsultation des BCBS zum Zinsänderungsrisiko

BA Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht BCBS 
konsultiert bis zum 11. September 2015 einen neuen 
Regulierungsansatz für Zinsänderungsrisiken im An-
lagebuch. Er erachtet eine strengere Regulierung aus 
zwei Gründen für notwendig: Zum einen birgt das ak-
tuelle Niedrigzinsumfeld erhebliche Verlustrisiken für 
Kreditinstitute. Diese sollen darum mit ausreichend 
Eigenkapital für einen möglichen Anstieg der Zinsen 

gerüstet sein. Zum anderen will der BCBS die Ge-
staltungsspielräume der Institute einschränken, offe-
ne Zinsänderungsrisikopositionen dem Handels- oder 
dem Anlagebuch zuzuordnen.

Das Konsultationspapier enthält Vorschläge, wie eine 
Unterlegung in der Säule 1 oder alternativ in der Säu-
le 2 des Regelwerks Basel III künftig  aussehen könn-
te. Beide Ansätze erlauben es den Instituten, interne 
Messansätze zu berücksichtigen. Eine Lösung im Rah-
men der Säule 1 würde eine stärkere Harmonisierung 
der Eigenmittelanforderungen für gegebene Portfolien 
bewirken. Eine Lösung im Rahmen der Säule 2 könn-

te dagegen stärker auf 
Besonderheiten einzel-
ner Produkte oder Märk-
te eingehen. Auch hier 
würden die Aufsichts-
behörden bei hohen 
Zinsänderungsrisiken 
im Anlagebuch Kapital-
zuschläge festsetzen. 
Zudem sollen die Insti-
tute Veröffentlichungs-
pflichten unterliegen, 
um die Marktdisziplin zu 
stärken.

Seit 2004 werden Zins-
änderungsrisiken im 
Anlagebuch innerhalb 
der Säule 2 aufsichtlich 

adressiert. In Deutschland sind die Anforderungen in 
einem Rundschreiben geregelt. n

Aufsichtsprinzipien
IAIS konsultiert überarbeitete globale Kernprinzipien

VA Die Internationale Vereinigung der Versicherungs-
aufsichtsbehörden IAIS beschäftigt sich seit mehreren 
Jahren mit der Überarbeitung ihrer globalen Kernprin-
zipien für die Versicherungsaufsicht, den Insurance 
Core Principles (ICPs). Nun hat sie ihre Vorschläge zur 
Konsultation gestellt. Stellungnahmen nimmt sie bis 
zum 17. August 2015 entgegen.

Die Überarbeitung konzentriert sich auf Fragen 
der Gruppenaufsicht und der Aufsicht über die 
 Governance von Versicherungsunternehmen. Ziel ist 

Agenda

Wichtige Termine  
im Juli / August 2015

 
17. Juli FSB SC, London

31. August FSB SC, New York   
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http://www.bis.org/cpmi/info_mios.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d319.pdf
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_1111_ba_zinsaenderungsrisiken_anlagebuch.html
http://iaisweb.org/index.cfm?event=showPage&nodeId=50512
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es insbesondere, inhaltliche Überlappungen unter-
schiedlicher ICPs zu identifizieren und zu beheben 
und sicherzustellen, dass die Formulierungen mög-
lichst eindeutig sind. n

Global systemrelevante 
 Versicherer
Konsultation zur höheren Verlusttragfähigkeit

VA Die Internationale Vereinigung der Versicherungs-
aufsichtsbehörden IAIS hat ein Konsultationspapier 
zur Höheren Verlusttragfähigkeit (Higher Loss-Absor-
bency – HLA) für global systemrelevante Versicherer 

(Global Systemically Important Insurers – G-SIIs) 
veröffentlicht. Stellungnahmen nimmt sie bis zum 21. 
August 2015 entgegen. 

Die HLA-Anforderung ist ein Kapitalaufschlag, den die 
global systemrelevanten Versicherer – zusammen mit 
der Basiskapitalanforderung (Basic C apital Require-
ment – BCR) – ab 2019 als Eigenkapital vorzuhalten 
haben. Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit zu reduzie-
ren, dass ein G-SII in eine Notlage gerät oder schei-
tert, und die potenziellen Auswirkungen eines solchen 
Falls auf das Finanzsystem einzudämmen. 

Die IAIS plant, die HLA-Anforderung im Herbst 2015 
fertigzustellen. Sie wird dann zunächst dem Finanz-
stabilitätsrat FSB vorgelegt. Im November 2015 sol-
len die G 20 darüber entscheiden. n

Hinweis

Weitere internationale Konsultationen

IAIS Konsultation zu überarbeitetem Leitfaden zu Regulierungs- und Aufsichtsaspekten 
für konzerneigene Versicherer (Captive Insurers) (bis 3. August 2015)

ESMA Konsultation zum Eindeckungsverfahren im Technischen Regulierungsstandard zur 
Verordnung über Zentralverwahrer (bis 6. August 2015)

IAIS Konsultation zur Geschäftsführung bei Mikroversicherungen (Inclusive Insurance) 
(bis 6. August 2015)

IAIS Konsultation zur Regulierung von und Aufsicht über islamische Mikroversicherungen 
(bis 6. August 2015)

EIOPA Konsultationspapier zur Identifizierung und Kalibrierung von Risikokategorien für 
Kapitalanlagen in Infrastruktur (bis 9. August 2015)

IAIS Konsultation zum Umgang mit Geschäftsrisiken (bis 14. August 2015)

ESAs Technisches Diskussionspapier zu Risiken, Performance-Szenarien und Kostenoffen-
legung in Basisinformationsblättern für verpackte Anlageprodukte und Versiche-
rungsanlageprodukte für Kleinanleger (bis 17. August 2015)

IOSCO Konsultation zu internationalen Regulierungsstandards für Gebühren und Aufwen-
dungen von Investmentfonds (bis 23. September 2015)

BCBS Konsultation zur Überprüfung der Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Än-
derung kreditrisikobezogener Wertpapieranpassungen von Derivaten (CVA-Risiko) 
(bis 1. Oktober 2015)
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Private Krankenversicherung

VA In der privaten Krankenver-
sicherung (PKV) haben Versiche-
rungsnehmer beziehungsweise 
Versicherte das Recht, jederzeit 
in andere, gleichartige Tarife des 
Versicherungsunternehmens zu 
wechseln. Dieser Anspruch ist in 
§ 204 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
festgelegt. Private Krankenversicherer dürfen also 
den Antrag ihrer Kunden auf einen Tarifwechsel 
nicht ablehnen, wenn die Voraussetzungen für die 
begehrte Tarifumstellung vorliegen. 

Durch den Tarifwechsel darf der Versicherungsneh-
mer in Bezug auf die Rechtspositionen, die er bis 
dahin im Ursprungstarif erlangt hat, nicht benach-
teiligt werden. Das bedeutet, dass alle erworbenen 
Rechte und die Alterungsrückstellung (siehe Info-
kasten Seite 19) angerechnet werden müssen.

Für in der privaten Krankenversicherung Versi-
cherte ist das Tarifwechselrecht in der Praxis von 
herausragender Bedeutung. Daher kommt dem 
Wechselrecht auch bei der laufenden Aufsicht ein 
besonderer Stellenwert zu. Die  BaFin, zu deren 

Tarifwechsel
Rechte für privat Krankenversicherte
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zentralen Aufgaben der kollektive Verbraucher-
schutz (siehe Infokasten Seite 19) zählt, achtet 
sorgfältig darauf, dass Versicherungsnehmer und 
versicherte Personen in ihrem Recht auf Tarifwech-
sel nicht systematisch beein-
trächtigt werden, etwa indem 
Versicherer den beantragten 
Tarifwechsel ablehnen oder 
verzögern. Auch eine Falschbe-
ratung durch den Versicherer 
kann das Wechselrecht ein-
schränken: Er muss wechselwillige Kunden darü-
ber informieren, dass ein geeigneter Zieltarif exis-
tiert. 

Zweck des Tarifwechselrechts

Versicherungsnehmer nehmen das Tarifwechsel-
recht aus verschiedenen Gründen in Anspruch. Ein 
Wechselmotiv ist etwa der Wunsch des Versiche-
rungsnehmers, in einen höherwertigen Zieltarif zu 
wechseln, um in den Genuss besonderer Versiche-
rungsleistungen zu kommen, die der Ausgangs-
tarif nicht beinhaltet – zum Beispiel die Erstattung 
alternativer Heilmethoden oder die Unterbringung 
in einem Einbettzimmer bei Krankenhausaufent-
halten. 

Überwiegend ist der Tarifwechsel aber finanziell 
motiviert. Hier geht es dem Versicherungsneh-
mer darum, die Prämienlast zu reduzieren, indem 
er in einen beitragsgünstigeren Tarif wechselt. 
Die Durchsetzung einer Beitragsreduzierung ist 
die Hauptfunktion des Tarifwechselrechts, die vor 
allem in Fällen zum Tragen kommt, in denen der 
Beitrag für den Ausgangstarif erhöht wird. Den mit 
der Beitragsanpassung verbundenen finanziellen 
Nachteil kann der Versicherungsnehmer dadurch 
abwenden, dass er in einen prämiengünstigeren 
Alternativtarif wechselt – vorausgesetzt, es exis-
tieren solche. 

Damit dieser Schutzzweck des Tarifwechselrechts 
auch und gerade bei Beitragserhöhungen des Aus-
gangstarifs erreicht werden kann, verpflichtet das 
Gesetz die privaten Krankenversicherer dazu, bei 
jeder Prämienerhöhung für eine substitutive Kran-
kenversicherung – also einer Versicherung, die 
die gesetzliche Krankenversicherung vollständig 
oder teilweise ersetzt – die betroffenen Versiche-
rungsnehmer auf die Möglichkeit des Tarifwechsels 
hinzuweisen. Denn nur dann können sie das Tarif-
wechselrecht auch ausüben. 

Versicherte, die das 60. Lebensjahr bereits vollen-
det haben, stuft das Gesetz als besonders schutz-

würdig ein. Erhöht der private 
Versicherer den Beitrag eines 
über 60-jährigen Versicherten, 
muss er den Versicherungsneh-
mer nicht nur pauschal auf die 
Möglichkeit des Tarifwechsels, 
sondern zusätzlich bereits vor-

ab auf konkrete Alternativtarife hinweisen, die zu 
einer Prämienreduzierung führen würden – sofern 
solche existieren. Der Versicherer muss die über 
60-Jährigen dabei auch auf den Basis- und gege-
benenfalls den Standardtarif der privaten Kranken-
versicherung (siehe Infokasten Seite 18) aufmerk-
sam machen.

Voraussetzungen des Anspruchs auf Tarif-
wechsel

Ein Anspruch auf Tarifwechsel besteht nur bei un-
befristeten Krankenversicherungsverträgen, da 
nur sie der Gefahr einer „Tarifvergreisung“ und der 
damit verbunden Steigerung der Prämien ausge-
setzt sind. Darüber hinaus müssen Ausgangs- und 

Auf einen Blick

Tarifwechsel

Recht auf Tarifwechsel: Anspruch 
auf Wechsel in gleichartige Zieltarife 
unter Anrechnung der bisher erwor-
benen Rechte und Alterungsrückstel-
lungen. 
 
Bedeutung des Tarifwechsel-
rechts: Schutz vor Beitragserhöhun-
gen des alten Tarifs durch die Mög-
lichkeit, in günstigere Alternativtarife 
auszuweichen. Wechsel in einen 
leistungsstärkeren Tarif ebenfalls 
möglich (Höherversicherung).

 !Ältere Versicherte  
besonders schutzwürdig
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Zieltarif nach Art der Lebensversicherung kalku-
liert sein, also die Bildung von Alterungsrückstel-
lungen vorsehen. Diese werden beim Tarifwechsel 
angerechnet. 

Außerdem müssen Ausgangs- und Zieltarif einen 
gleichartigen Versicherungsschutz bieten, also die 
gleichen Leistungsbereiche abdecken. Eine – nicht 
abschließende – Aufzählung der einzelnen Leis-
tungsbereiche findet sich in § 12 Kalkulations-
verordnung (KalV). So handelt es sich bei Kos-
tenerstattungen für ambulante, stationäre und 
Zahnbehandlung um jeweils verschiedene Leis-
tungsbereiche. Gleichartig sind Ursprungs- und 
Zieltarif nur dann, wenn beide eine Kostenerstat-
tung für dieselbe Leistung vorsehen, zum Beispiel 
für stationäre Heilbehandlungen. Mit Gleichartig-
keit des Versicherungsschutzes ist jedoch nicht 
gemeint, dass auch der Umfang des Versiche-
rungsschutzes gleich sein muss. Daher entfällt der 
Anspruch auf einen Tarifwechsel nicht, wenn in-
nerhalb desselben Leistungsbereichs der Zieltarif 

höhere oder geringere Leistungen (Mehr- oder 
Minderleistungen) beinhaltet. Beispiel: Der sta-
tionäre Zieltarif sieht eine Kostenerstattung für 
Einbettzimmer vor, während im stationären Aus-
gangstarif nur die Erstattung des Aufwands für 
Mehrbettzimmer versichert war. 

Schließlich muss der Tarifwechsler im Zieltarif na-
türlich auch versicherungsfähig sein, also Eigen-
schaften aufweisen, die nach den jeweiligen Ver-
sicherungsbedingungen Voraussetzung für eine 
Versicherung im jeweiligen Tarif sind. So kann 
beispielsweise ein Selbstständiger nicht in einen 
Beamtentarif wechseln und umgekehrt ein Beam-
ter nicht in einen Zieltarif für selbstständig tätige 
Versicherungsnehmer. 

Rechtsfolgen des Tarifwechsels

Ein Tarifwechsel ist nicht mit dem Abschluss eines 
neuen Versicherungsvertrags verbunden. Vielmehr 
wird der bestehende Vertrag lediglich geändert. 

Auf einen Blick

Standard- und Basistarif

Beim Standard- und Basistarif handelt es 
sich um branchenweit einheitlich kalkulierte 
Tarife, deren Prämien den Höchstbeitrag 
der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
übersteigen dürfen. Der Versicherungs-
schutz beider Tarife ist dem der gesetzli-
chen Krankenversicherung vergleichbar. Im 
Basistarif darf der Versicherer zudem keine 
Risikozuschläge erheben. Die Risikoprüfung 
dient hier lediglich dem Risikoausgleich 
zwischen den Versicherern. Hilfebedürftige 
Personen im Sinne des Zweiten oder des 
Zwölften Sozialgesetzbuchs werden nach 
§ 12 Absatz 1c Versicherungsaufsichtsge-
setz zusätzlich entlastet.  
 
Für den Wechsel in den Standard- oder Ba-
sistarif müssen besondere Voraussetzungen 

erfüllt sein, die beispielsweise an ein be-
stimmtes Lebensalter oder daran geknüpft 
sind, dass eine Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung bezogen wird. Einzel-
heiten hierzu sind § 204 Absatz 1 Versiche-
rungsvertragsgesetz sowie den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zum Standard- 
und Basistarif zu entnehmen. Während der 
Standardtarif nur den Bestandskunden of-
fensteht – das heißt Versicherungsnehmern, 
die ihren Vertrag vor dem 1. Januar 2009 
abgeschlossen haben – können den Basis- 
tarif sowohl Alt- als auch Neukunden wäh-
len. Ob sich ein Wechsel in einen Sozialtarif 
lohnt, ist individuell verschieden. Wechsel-
interessierte Versicherungsnehmer sollten 
sich daher von ihren Versicherern gründlich 
beraten lassen.
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Wie bereits ausgeführt, sind dem Versicherungs-
nehmer dabei die Rechte, die er bis dahin aus dem 
Vertrag erworben hat, und die Alterungsrückstel-
lung anzurechnen. 

Die Anrechnung der Rechte umfasst sowohl die 
positiven als auch die negativen  Rechtspositionen. 
Zu den positiven Rechten zählen zum Beispiel 
Wartezeiten, laufzeitabhängige Leistungsstufen 
(Zahnstaffel) und leistungsfreie Versicherungs-
zeiten für die Beitragsrückerstattung. Negative 
Rechtspositionen sind zum Beispiel im Herkunfts-
tarif vereinbarte Leistungsausschlüsse oder Risi-
kozuschläge. Enthält der Zieltarif keine Mehrleis-
tungen, gilt die Risikoeinstufung im Herkunftstarif 
auch für den Zieltarif.

Anrechnung der Alterungsrückstellung  bedeutet, 
dass beim Tarifwechsel ein bestimmter Betrag 
aus der Alterungsrückstellung zur Reduzierung 
der Prämie des Zieltarifs zu berücksichtigen ist. 
Die Regeln für die Berechnung des anrechenbaren 
Teils der Alterungsrückstellung (Anrechnungsbe-
trag) sind in den §§ 13 und 13a KalV festgelegt.

Sind die Leistungen im Zieltarif höher oder umfas- 
sender als im bisherigen Tarif, kann der Versiche- 
rer für diese Mehrleistungen eine Gesundheitsprü- 

fung durchführen und gegebenenfalls einen ange-
messenen Risikozuschlag oder einen Leistungsaus-
schluss verlangen. Ein solcher Risikozuschlag kann 
mitunter dazu führen, dass der Versicherungs-
nehmer im Zieltarif eine höhere Prämie entrichten 
muss als im Ausgangstarif. Damit wäre aber das 
Ziel des Tarifwechsels verfehlt, der ja den Beitrag 
reduzieren soll. Darum darf der Versicherungsneh-
mer den Risikozuschlag oder die Wartezeit da-
durch abwenden, dass er auf die Mehrleistungen 
des Zieltarifs verzichtet (Leistungsausschluss). 

Der Zieltarif kann nicht nur Mehr-, sondern auch 
Minderleistungen enthalten. Daher muss sich der 
Tarifwechsler stets darüber bewusst sein, dass 
eine Umstufung mit reduziertem Beitrag in der 

Definition

Alterungsrückstellung

Besondere kollektive Rücklage, die 
gebildet wird, um die Beiträge in 
der privaten Krankenversicherung 
unabhängig vom Alter dauerhaft 
konstant zu halten. Hierzu wird in der 
Versicherungsprämie ein spezieller 
Sparanteil einkalkuliert, der ver-
zinslich angesammelt wird. Steigen 
die Krankheitskosten altersbedingt, 
können sie aus dieser Rückstellung 
gedeckt werden, ohne dass die Prä-
mien angehoben werden müssen.

Definition

Kollektiver  
Verbraucherschutz

Beim kollektiven Verbraucherschutz 
geht es darum sicherzustellen, dass 
die beaufsichtigten Unternehmen 
alle Regeln und Vorschriften ein-
halten, die die Verbraucher in ihrer 
Gesamtheit schützen. Gefährdet oder 
beeinträchtigt ein Versicherer durch 
sein Verhalten die Belange zahlrei-
cher Versicherter, darf und muss die 
BaFin aufsichtlich einschreiten. Der 
kollektive Verbraucherschutz ist nicht 
zu verwechseln mit dem individuellen 
Verbraucherschutz, also dem Schutz 
des einzelnen Verbrauchers. Die BaFin 
ist nicht befugt, Individualinteressen 
aus einem Versicherungsverhältnis 
durchzusetzen oder Rechtsstreitigkei-
ten verbindlich zu entscheiden. Dies 
ist Aufgabe der Gerichte. Verbraucher 
können sich darüber hinaus an die 
Verbraucherzentralen oder Schlich-
tungsstellen wenden.
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Regel mit einer partiellen Verschlechterung des 
Versicherungsschutzes einhergeht. 

Aufsicht über die Tarifwechselpraxis

Mit der Überwachung der Umstufungspraxis der 
Versicherer betreibt die BaFin kollektiven Verbrau-
cherschutz. Um ihrem gesetzlichen Schutzauftrag 
nachzukommen, kann sie sich aller Erkenntnismit-
tel bedienen, die gesetzlich zulässig und geeig- 
net sind, um einen umfassenden Einblick in das 
Umstufungsverhalten der Versicherer zu bekom-
men. Zu den wichtigs-
ten Erkenntnisquellen 
der BaFin zählt neben 
regelmäßigen örtlichen 
Prüfungen insbeson- 
dere die Bearbeitung 
von Verbraucherbe-
schwerden (siehe Info-
kasten). 

Für Anfragen und Beschwerden über Versicherer 
gibt es bei der BaFin ein eigenes Beschwerde- 
referat, bei dem in regelmäßigen Abständen auch 
Eingaben zum Thema Tarifwechselrecht einge-
hen. Bei Beschwerdeverfahren zum Wechselrecht 
prüft die BaFin, ob der Versicherer die Wechsel-
beratung auf die Wünsche und Bedürfnisse der 

Versicherungsnehmer ausrichtet. Streben die Tarif-
wechsler vornehmlich eine Beitragsreduzierung an, 
prüft die BaFin, ob bei dem Versicherer geeigne-
te – das heißt beitragsgünstigere – Alternativtarife 
existieren und er die Wechselwilligen hierauf tat-
sächlich hingewiesen hat. Stellt sich heraus, dass 
ein Versicherer es systemisch versäumt hat, auf 
geeignete Zieltarife hinzuweisen beziehungsweise 
solche anzubieten, kann die BaFin ihn im Wege ei-
nes förmlichen Verwaltungsverfahrens dazu ver-
pflichten, seine Wechselpraxis zu korrigieren. 

Ferner befasst sich das Beschwerdereferat der 
 BaFin auch im Rahmen von Beschwerden, die 
sich gegen Beitragsanpassungen richten, mit der 
Tarifwechsel-Thematik. Hier prüft es, ob die Ver-
sicherer von sich aus auf die Möglichkeit eines 
Tarifwechsels hinweisen und ob sie Versicherungs-
nehmern, die 60 Jahre oder älter sind, vorab kon-
krete Wechselvorschläge für beitragsgünstigere 
Alternativtarife unterbreiten. Die BaFin lässt sich 
für ihre Kontrolle den Schriftverkehr zu Beitrags-
erhöhungen standardmäßig von den Versicherern 
vorlegen. 

Beispiele für Verstöße

Bei der Bearbeitung von Beschwerden und ande-
ren Prüfungen hat die BaFin gelegentlich Beein-
trächtigungen des Tarifwechselrechts festgestellt. 
Nachdem sie die betroffenen Versicherer darauf 
hingewiesen hatte, korrigierten diese ihre Wech-
selpraxis. 

Sie hatten beispiels-
weise den Wunsch von 
Versicherungsnehmern 
abgelehnt, in geschlos-
sene Tarife zu wechseln, 
oder die gesetzlichen 
Hinweispflichten auf 
Wechselmöglichkeiten 
in günstigere Alternativ- 

oder in den Standard- beziehungsweise Basistarif 
nicht oder unzureichend erfüllt. Vereinzelt hatten 
sie die Tarifumstellung auch verzögert.

Nur in einem einzigen Fall, der inzwischen sie-
ben Jahre her ist, musste die BaFin im Wege ei-
nes förmlichen Verwaltungsverfahrens gegen 
einen Versicherer vorgehen. Dieser hatte bei 

Hinweis

Verbraucherbeschwerden

Versicherungsnehmer und andere 
Verbraucher können Beschwerden 
schriftlich bei der BaFin einreichen: 
per Brief (Graurheindorfer Straße 
108, 53118 Bonn), E-Mail oder Fax 
(0228/4108-1550). Für allgemeine 
Fragen zum Beschwerdeverfahren steht 
das Verbrauchertelefon der BaFin zur 
Verfügung (0228/299 70 299). Nähe-
re Informationen finden Sie auf der 
I nternetseite der BaFin.

 !BaFin kontrolliert Wechselpraxis und 
Umgang mit Beitragsanpassungen 
durch die Versicherer
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Tarifwechseln – ungeachtet des individuellen 
Krankheitsrisikos des Versicherungsnehmers – 
 einen allgemeinen Tarifzuschlag (Tarifstrukturzu-
schlag) erhoben. Nach Auffassung der BaFin höhlt 
ein solcher Sonderzuschlag das gesetzliche Tarif-
wechselrecht aus. Insbesondere älteren Versiche-
rungsnehmern nimmt er den Wechselanreiz, da 
sie mit einem Wechsel keine Beiträge mehr sparen 
würden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte 

die Rechtsauffassung der BaFin am 23. Juni 2010 
(Az.: 8 C 42.09). n

Autor
Hamed Kalakani
BaFin-Referat für Anfragen und 
Beschwerden zum Bereich der 
 Versicherung

EWR-Dienstleister
Regeln für Versicherer aus anderen Staaten der EU und des Europäischen 

Wirtschaftsraums 

VA Jede Person mit Wohnsitz 
in Deutschland muss nach dem 
Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) bei einem Versicherungs-
unternehmen, das in Deutsch-
land zum Geschäftsbetrieb 
zugelassen ist, eine Krankheits-
kostenversicherung abschließen und aufrechter-
halten. Diese hat bestimmte Voraussetzungen zu 
erfüllen. 

Grundsätzlich kann auch ein Vertrag bei einem 
Versicherer aus einem anderen Land der Europäi- 
schen Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR-Dienstleister, siehe Infokasten Sei-
te 22) geeignet sein, diese gesetzliche Versiche- 
rungspflicht zu erfüllen. Denn nach der europäi-
schen Dritten Richtlinie Schadenversicherung sind 
Versicherer, die in einem Mitgliedstaat zugelassen 
sind, grundsätzlich in der gesamten Gemeinschaft 
zugelassen.
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Mehr Verträge bei EWR-Dienstleistern 

Seit einiger Zeit beobachtet die BaFin, dass EWR-
Dienstleister in Deutschland vermehrt private 
Krankenversicherungen anbieten. Dabei mag auch 
eine Rolle spielen, dass Medien wiederholt über 
solche Angebote berichtet haben.

Der vorliegende Beitrag stellt die wesentlichen 
gesetzlichen Regelungen dar, die für EWR-Dienst-
leister gelten, und beleuchtet ihre Auswirkungen 
und die damit verbundenen Risiken für die Betei-
ligten – nicht nur für die EWR-Dienstleister selbst, 
sondern auch für die Versicherungsnehmer und 
Versicherten (siehe Infokasten Seite 23) sowie für 
die Versicherungsvermittler. Außerdem werden  
die Änderungen durch das neue Versicherungs-
aufsichtsgesetz und deren Auswirkungen auf die 
Tätigkeit der BaFin dargestellt.

Rechtlicher Konflikt 

Verträge, die mit EWR-Dienstleistern zur Erfüllung 
der Versicherungspflicht geschlossen werden, un-
terliegen deutschem Recht. Dies ergibt sich aus 
Artikel 7 der europäischen Rom-I-Verordnung in 
Verbindung mit § 46c Absatz 2 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und 
§ 193 Absatz 3 VVG. Nach § 208 VVG dürfen die 
Vertragsregelungen von den Vorschriften für die 
Krankenversicherung, die die §§ 194 bis 199 und 
201 bis 207 VVG vorgeben, nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers oder der versicherten Per-
son abweichen. Zugunsten des Versicherungsneh-
mers greift auch die Vorschrift des § 215 VVG, die 
bestimmt, dass für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag oder der Versicherungsvermittlung jeweils 
das örtliche Gericht zuständig ist, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat. 
Das bedeutet, dass Versicherungsnehmer ihren 
EWR-Versicherer oder -Vermittler im Streitfall dort 
verklagen können.

Allerdings sind der BaFin Fälle bekannt, in denen 
die Vertragsregelungen englischer EWR-Dienstleis-
ter vorsehen, dass englisches Recht angewandt 
wird. Sie weichen damit von den deutschen Vor-
gaben ab und können bei Streitigkeiten zwischen 
EWR-Dienstleister und Versichertem zu zusätzli-
chen Problemen führen, da für jede Vertragsklau-
sel geklärt werden muss, ob sie dem anzuwenden-
den deutschen Recht genügt. Dies im individuellen 
Fall zu entscheiden, ist Sache der Zivilgerichte. 
Auch die BaFin ist hier bereits im Interesse der 
Versicherten tätig geworden, wie der Beitrag an 
späterer Stelle noch erläutert.

Eingeschränkte Leistungen 

Die Krankheitskostenversicherung, die jede Person 
mit Wohnsitz in Deutschland bei einem hierzulan-
de zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versiche-
rungsunternehmen abzuschließen und aufrecht-
zuerhalten hat, muss mindestens die Kosten für 
ambulante und stationäre Heilbehandlungen er-
statten. Der Selbstbehalt – also der  Kostenanteil, 
den der Versicherungsnehmer im Schadenfall 
selbst zu tragen hat – darf jährlich maximal 5.000 
Euro betragen (§ 193 Absatz 3 Satz 1 VVG).

Definition

EWR-Dienstleister 

EWR-Dienstleister im Sinne dieses 
Beitrags sind private Versicherungsun-
ternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), 
die Inländern von ihrem ausländischen 
Sitz aus Krankenversicherungsschutz 
gewähren. EWR-Dienstleister werden 
von den zuständigen Behörden ihres 
Herkunftsstaats beaufsichtigt. Zusätz-
lich unterliegen sie bei ihrer Geschäfts-
tätigkeit in Deutschland einer einge-
schränkten Aufsicht durch die BaFin 
gemäß § 110a des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG). Diese Aufsicht 
beschränkt sich auf die Einhaltung 
der Vorschriften, die dem Schutz des 
Allgemeininteresses dienen. Diese sind 
insbesondere im VAG und im Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) enthalten. 
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Bei den meisten Verträgen von EWR-Dienstleis-
tern, die der BaFin bekannt geworden sind, ist es 
jedoch zweifelhaft, ob sie den gesetzlichen Anfor-
derungen an die Versicherungspflicht genügen. 
Denn sie sehen teilweise erhebliche Einschrän-
kungen vor, insbesondere jährliche Deckungs-
höchstbeträge (zum Beispiel 1,5 Millionen oder 
3 Millionen Euro pro Jahr), eine eingeschränkte 
Erstattung der Kos-
ten für bestimmte 
Behandlungen oder 
deren vollständigen 
Ausschluss. Das ein-
geschränkte Leis-
tungsvolumen kann 
für den Versicherten 
schwerwiegende Fol-
gen haben.

Genügt der Versiche-
rungsvertrag mit dem 
EWR-Dienstleister 
den Voraussetzun-
gen des VVG nicht, ist 
der Versicherte dop-
pelt bestraft. Er leidet 
dann nicht nur un-
ter der gegebenen-
falls eingeschränkten 
Leistungspflicht des 
EWR-Dienstleisters, 
sondern kommt auch 
seiner Versicherungs-
pflicht (zeitweise) 
nicht nach. Schließt 
er nachträglich einen Vertrag, der der Versiche-
rungspflicht nach § 193 Absatz 3 VVG genügt, 
muss er wegen des verspäteten Abschlusses zu-
sätzlich einen Prämienzuschlag entrichten – etwa, 
wenn er vom EWR-Dienstleister zu einem deut-
schen Versicherer wechselt.

Pflegeversicherung 

Für den Versicherungsnehmer oder den Versicher-
ten können sich noch weitere Nachteile ergeben. 
Sie betreffen die Pflegeversicherungspflicht: Nach 
Maßgabe des § 23 Absätze 1 und 2 des Elften So-
zialgesetzbuchs müssen sich privat Krankenversi-
cherte bei einem privaten Versicherungsunterneh-
men auch gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit 

versichern. Dies gilt jedoch grundsätzlich nur, 
wenn der abgeschlossene Krankenversicherungs-
vertrag der Versicherungspflicht nach § 193 Ab-
satz 3 Satz 1 VVG auch tatsächlich genügt.

Eine private Pflegeversicherung wird von EWR-
Dienstleistern nach Kenntnis der BaFin nicht an-
geboten. Sie muss daher gesondert bei einem 

deutschen Kranken-
versicherer abge-
schlossen werden. 
Diese sind verpflich-
tet, mit den Personen, 
die laut Gesetz eine 
Pflegeversicherung 
haben müssen, auf 
Antrag einen solchen 
Vertrag abzuschlie-
ßen – aber eben nur 
mit diesen.

Wenn jemand  einen 
Krankenversiche-
rungsvertrag mit 
einem EWR-Dienst-
leister abgeschlossen 
hat, sind deutsche 
Krankenversicherer 
also nur dann ge-
zwungen, mit ihm 
eine private Pflege-
pflichtversicherung 
abzuschließen, wenn 
der Vertrag mit dem 
EWR-Dienstleister den 

Vorschriften des § 193 Absatz 3 Satz 1 VVG ent-
spricht. Ist das nicht der Fall, so kann der deut-
sche Versicherer, bei dem eine Aufnahme in die 
Pflegepflichtversicherung begehrt wird, den Antrag 
ablehnen. 

Substitutive Krankenversicherung 

Eine Krankenversicherung, mit der die Versiche-
rungspflicht gemäß § 193 Absatz 3 Satz 1 VVG er-
füllt wird, ist als substitutive Krankenversicherung 
anzusehen, also als Krankenversicherung, die ganz 
oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversiche-
rungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflege-
versicherungsschutz ersetzen kann (§ 12 Absatz 1 
VAG). Genügt eine Versicherung den Vorgaben des 

Definition

Versicherungsnehmer 
versus Versicherter  

Das Versicherungsrecht unterscheidet 
zwischen dem Versicherungsnehmer 
und dem Versicherten selbst. Der 
Versicherungsnehmer ist die Person, 
die den Vertrag abschließt und damit 
Inhaber der Versicherung ist. Er hat die 
Pflichten des Vertrags zu erfüllen, wie 
die Zahlung der Beiträge. Der Versi-
cherte hingegen ist die Person, für die 
der Versicherungsschutz gilt. Versiche-
rungsnehmer und Versicherter können, 
müssen aber nicht ein- und dieselbe 
Person sein.
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§ 193 Absatz 3 Satz 1 VVG nicht, gilt sie allerdings 
weiterhin als substitutive Krankenversicherung, 
solange nur deren Begriffsmerkmale weiter erfüllt 
sind. Dies ist dann der Fall, wenn das Unterneh-
men Versicherungsleistungen erbringt, die auch im 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversi-
cherung in Deutschland enthalten sind.

Für den Betrieb einer substitutiven Krankenver-
sicherung haben die Versicherungsunternehmen 
nach dem VAG bestimmte Vorgaben zu beach-
ten. So ist die substitutive Krankenversicherung 
nach Art der Lebensversicherung zu betreiben. 
Das bedeutet insbesondere, dass die Versiche-
rungsunternehmen eine Alterungsrückstellung zu 
bilden haben. Diese soll die Versicherten vor er-
höhten Prämien im Alter schützen, indem sie die 

Krankheitskosten ausgleicht, die in der Regel mit 
zunehmendem Alter steigen.

Es gibt gegenwärtig keinen EWR-Dienstleister, der 
diese Voraussetzungen erfüllt. Wenn EWR-Dienst-
leister mitunter niedrigere Prämien als deutsche 
Krankenversicherer verlangen, ist dies insbeson-
dere dem Umstand geschuldet, dass sie keine Al-
terungsrückstellungen bilden. Daher sind Kranken-
versicherungen bei EWR-Dienstleistern auch nicht 
zuschussfähig (siehe Infokasten „Arbeitgeberzu-
schuss“).

Mittelspersonen

Die Vorschriften des VAG zur substitutiven Kran-
kenversicherung gelten nach § 110a Absatz 1 
und Absatz 4 Nr. 2 VAG im Einklang mit der Drit-
ten Richtlinie Schadenversicherung für alle EWR-
Dienstleister, die ihre Krankenversicherungen 
durch „Mittelspersonen“ (siehe Infokasten Sei-
te 25) in Deutschland anbieten. In diesem Fall 
müssen sie der BaFin vorab die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen einreichen.

Kommen EWR-Dienstleister ohne die Hilfe von 
Mittelspersonen aus, ist ihr Geschäftsmodell, in 
Deutschland Krankenversicherungsschutz ohne 
Alterungsrückstellung anzubieten – und daher zu 
günstigeren (Einstiegs-)Prämien als deutsche Ver-
sicherer –, nach dem derzeit gültigen VAG also 
nicht zu beanstanden.

Neues VAG 

Am 1. Januar 2016 tritt das neue VAG in Kraft. 
Dann gilt die Einschränkung nicht mehr, dass das 
VAG nur dann Anwendung findet, wenn EWR-
Dienstleister in Deutschland über Mittelspersonen 
tätig werden.

Künftig wird die Geschäftstätigkeit der EWR-
Dienstleister unabhängig vom Vertriebsweg – also 
davon, ob sie Mittelspersonen einbeziehen oder 
nicht – in den Anwendungsbereich des neuen VAG 
und damit in die Zuständigkeit der BaFin fallen. 
Dies ist im Interesse der Verbraucher als beson-
ders positiv zu bewerten. Zudem entfallen durch 
die Neufassung Unklarheiten bei der Auslegung 
des Begriffs der Mittelsperson. Unter der derzei-
tigen Regelung gestaltet sich die Aufklärung der 

Hinweis

Arbeitgeberzuschuss

An die BaFin ist wiederholt die Frage 
herangetragen worden, ob auch für 
Krankenversicherungen von EWR-
Dienstleistern eine Bezuschussung 
durch den Arbeitgeber möglich ist. Ein 
solcher Zuschuss kommt insbesondere 
in Betracht, wenn sich der Arbeitneh-
mer wegen der Höhe seines Gehalts 
nicht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichern muss. 
 
Ein Arbeitgeberzuschuss wird nach 
§ 257 Absatz 2a Fünftes Sozialge-
setzbuch nur dann gezahlt, wenn 
das Versicherungsunternehmen die 
dort genannten Voraussetzungen 
erfüllt, wenn es also insbesondere die 
Krankenversicherung nach Art der 
Lebensversicherung betreibt. Eine 
entsprechende Bestätigung erteilt die 
BaFin auf Antrag des Versicherungs-
unternehmens. Bislang hat sie keinem 
EWR-Dienstleister eine solche Bestä-
tigung erteilt, da diese die genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllen.
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Sachverhalte oft sehr mühsam. Die BaFin begrüßt 
daher die Neufassung des VAG.

Laufende Verfahren 

Die BaFin hat die ihr bekannt gewordenen EWR-
Dienstleister, die Krankenversicherungen in 
Deutschland anbieten, auf die rechtlichen Vor-
gaben hingewiesen, die sie zu erfüllen haben. 
Wie ausgeführt, gilt zum einen für ihre Verträge 

deutsches Recht (VVG). Zum anderen haben sie 
die Vorgaben des VAG zu beachten. 

Die aufsichtlichen Verfahren, bei denen die BaFin 
die Zulässigkeit von Geschäftstätigkeiten über-
prüft, die EWR-Dienstleister im Inland über Mit-
telspersonen erbringen, sind noch nicht abge-
schlossen. In diese Verfahren hat die BaFin auch 
die zuständigen Aufsichtsbehörden der Herkunfts-
staaten einbezogen.

Versicherungsvermittler 

Für Versicherungsvermittler gilt gemäß § 61 VVG 
die grundlegende Pflicht, Versicherungsnehmer im 
Hinblick auf das gewünschte Produkt angemes-
sen zu beraten. Vertreiben sie Verträge von EWR-
Dienstleistern in Deutschland, so müssen sie bei 
der Beratung die dargestellten Besonderheiten von 
Krankenversicherungen bei EWR-Dienstleistern 
und deren Auswirkungen beachten und ihre Kun-
den entsprechend informieren und beraten. Nur so 
können sie ein Haftungsrisiko vermeiden. n

Definition

Mittelsperson   

Der Begriff der Mittelsperson ist weit. 
Er erfasst nach der Verwaltungspraxis 
der BaFin alle in Deutschland ansässi-
gen Vermittler einschließlich Versiche-
rungsmakler (§ 59 Absatz 1 bis 3 VVG 
und § 34d Gewerbeordnung), wenn 
diese Person am Abschluss oder der 
Durchführung des Vertrags mitwirkt. 
Ein Versicherungsvermittler, der die 
genannten Angebote von EWR-Dienst-
leistern vermittelt, ist also in der Regel 
als Mittelsperson tätig, so dass die Vor-
schriften des Versicherungsaufsichtsge-
setzes (VAG) zum Tragen kommen.

Autor
Kaj Hanefeld 
BaFin-Referat für die Versicherungs-
aufsicht über Dienstleister und Nieder-
lassungen aus der Europäischen Union 
und dem Europäischen Wirtschafts-
raum; Aufsicht über Schaden- und 
Unfallversicherer
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Einlagensicherung
Neues Gesetz in Kraft getreten 

BA Am 3. Juli 2015 ist das 
Einlagensicherungsgesetz 
 (EinSiG) in Kraft getreten. 
Damit hat der deutsche Ge-
setzgeber auf Grundlage von 
Entwürfen der BaFin die euro-
päische Einlagensicherungs-
richtlinie (siehe BaFinJournal September 2014) in 
nationales Recht umgesetzt. Aus dem bisherigen 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-
gesetz, das jetzt Anlegerentschädigungsgesetz 

(AnlEntG) heißt, wurden alle Bezüge zur Einlagen-
sicherung gestrichen.

Damit sind die Ziele der Einlagensicherungsricht-
linie nun vollständig im deutschen Recht veran-
kert, nämlich die maximale Harmonisierung der 
europäischen Einlagensicherungssysteme, die 
Stärkung des Vertrauens der Einleger in deren 
Leistungsfähigkeit und ein beschleunigtes und 
vereinfachtes Entschädigungsverfahren.
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Erweiterter Entschädigungsanspruch

Die Einleger aller Kreditinstitute,  einschließlich der 
Kunden von Sparkassen und Genossenschafts- 
banken, haben nun einen gesetzlichen Anspruch 
auf eine Entschädigung von bis zu 100.000 Euro, 
wenn ihr Institut nicht mehr in der Lage ist, ihre  
Einlagen auszuzahlen. Dieser Anspruch schließt – 
anders als bisher – auch Konten ein, die auf die 
Währung eines Staates außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums lauten, wie zum Beispiel 
US- Dollar. 

Darüber hinaus ist in besonderen Fällen für 
sechs Monate ab Gutschrift ein Betrag von bis zu 
500.000 Euro geschützt, zum Beispiel, wenn die-
ser aus dem Verkauf einer privat genutzten Immo-
bilie stammt oder an bestimmte Lebensereignisse 
eines Einlegers geknüpft ist, wie Heirat, Schei-
dung, Renteneintritt, Ruhestand oder Kündigung. 

Einfacheres und schnelleres Verfahren

Das Entschädigungsverfahren wird durch das neue 
Gesetz ebenfalls verbraucherfreundlicher. Ab dem 
1. Juni 2016 müssen Einleger innerhalb von sieben
Arbeitstagen entschädigt 
werden; die bisherige Rege-
lung sah hier zwanzig Tage 
vor. Betroffene Einleger 
müssen die Entschädigung 
grundsätzlich nicht mehr 
beantragen: Das Einlagen-
sicherungssystem nimmt 
von sich aus Kontakt zu ihnen auf. Nur, wenn der 
Einleger mehr als 100.000 Euro geltend machen 
will, muss er dies dem Einlagensicherungssystem 
darlegen.

Auch Kunden von Instituten aus anderen Län-
dern des europäischen Wirtschaftsraums, die in 
Deutschland Zweigstellen im Sinne von § 53b Kre-
ditwesengesetz (KWG) betreiben, profitieren von 
den Neuregelungen. Sie müssen sich nicht mehr 
an das ausländische Einlagensicherungssystem 
wenden, sondern bekommen die Entschädigung 
von einem deutschen Einlagensicherungssystem 
ausgezahlt, das den Entschädigungsfall im Auftrag 
und mit den Mitteln des beteiligten europäischen 
Einlagensicherungssystems abwickelt.

Bessere Informationspflichten

Damit die Einleger ihren Anspruch auf Entschädi-
gung kennen und wissen, an wen sie sich in einem 
solchen Fall wenden können, müssen die Einlagen-
kreditinstitute ihre Kunden schriftlich über ihre 
Rechte aufklären – und zwar künftig nicht mehr 
nur bei der Eröffnung des Kontos, sondern auch 
regelmäßig einmal jährlich. 

Das Muster, das sie dafür zu verwenden haben, ist 
gesetzlich vorgegeben und findet sich in Anhang I 
des KWG.

Bessere finanzielle Ausstattung 

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, müssen die 
gesetzlichen Einlagensicherungssysteme und die 
anerkannten Institutssicherungssysteme bis zum 
Jahr 2024 mindestens ein Vermögen in Höhe von 
0,8 Prozent der Einlagen ansparen, die das  EinSiG 
deckt. Die Einlagensicherungssysteme werden da-
durch künftig deutlich mehr Geld für Entschädi-
gungen zur Verfügung haben. 

Das Vermögen stammt aus risikoorientierten Bei-
trägen der Mitgliedsinstitute der Einlagensiche-

rungssysteme, die diese 
jährlich zu entrichten ha-
ben. Reichen die vorhan-
denen Mittel im Entschä-
digungsfall dennoch nicht 
aus, um alle Einleger zu 
entschädigen, können die 
 Einlagensicherungssysteme 

bei den Instituten unmittelbar Sonderbeiträge er-
heben, um die erforderlichen Mittel zu erlangen. 
Ferner haben sie die Möglichkeit, bei Bedarf Kredi-
te aufzunehmen. 

Links zum Thema

Einlagensicherungsgesetz
www.gesetze-im-internet.de

Einlagensicherungsrichtlinie 
www.eur-lex.europa.eu

 !Betroffene Einleger müssen die 
Entschädigung grundsätzlich 
nicht mehr beantragen
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Mehr Aufsichtsbefugnisse der BaFin

Das EinSiG sieht vor, dass künftig alle Einrichtun-
gen, die Ansprüche auf die Auszahlung von Ein-
lagen schützen, als Einlagensicherungssysteme 
gesetzlich bestimmt oder anerkannt werden. Dies 
hat zur Folge, dass die BaFin beaufsichtigt, ob sie 
die gesetzlichen Vorgaben einhalten. 

Zum 3. Juli 2015 hat die BaFin neben den bereits 
bisher bestehenden gesetzlichen Entschädigungs-
einrichtungen, also der Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken (EdB) und der Entschädigungs-
einrichtung öffentlicher Banken (EdÖ), die insti-
tutsbezogenen Sicherungssysteme des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) und des 
Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken 
(BVR) als Einlagensicherungssysteme anerkannt 
(siehe Infokasten). Die Sicherungssysteme von 
DSGV und BVR haben auch künftig das Ziel, die 
Solvenz und Liquidität der Mitgliedsinstitute zu ge-
währleisten, um Insolvenzen zu vermeiden. n

Autoren
Holger Weustenfeld
Daniel Gier
BaFin-Referat für Einlagensicherung 
und Entschädigungseinrichtungen

Auf einen Blick

Einlagensicherungssysteme 
in Deutschland

Entschädigungseinrichtung deutscher 
Banken (EdB)  
» zur Liste der Mitglieder 

Entschädigungseinrichtung öffentlicher 
Banken (EdÖ)  
» zur Liste der Mitglieder 

Deutscher Giro- und Sparkassenver-
band (DSGV)  
» zur Liste der Mitglieder 

Bundesverband der Volks- und Raiffei-
senbanken (BVR)  
» zur Liste der Mitglieder 
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http://www.edb-banken.de
http://www.edb-banken.de
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WA Am 22. Juli 2013 ist das Ka-
pitalanlagegesetzbuch (KAGB) in 
Kraft getreten, das die EU-Richt-
linie über die Verwalter alternati-
ver Investmentfonds ( Alternative 
Investment Fund Managers 
 Directive – AIFMD) umgesetzt 
hat. Seitdem gibt es nicht mehr nur Kapitalverwal-
tungsgesellschaften (siehe Infokasten Seite 30), 
die über eine Erlaubnis der BaFin verfügen, sondern 
auch solche, die lediglich von ihr registriert wurden. 

Registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften müs-
sen zum Teil viel geringeren Anforderungen genü-
gen als erlaubte. Daher müssen sie im Verkaufspro-
spekt und den wesentlichen Anlegerinformationen 
zu Publikumsinvestmentvermögen, die gemäß  
§ 2 Absatz 5 KAGB von registrierten Kapitalver-
waltungsgesellschaften verwaltet werden, deutlich 
sichtbar darauf hinweisen, dass sie über keine Er-
laubnis verfügen und daher bestimmte Anforderun-
gen des KAGB nicht einhalten müssen. Fonds, die 
von registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften 
verwaltet werden, dürfen auch nicht von jedem Ver-
triebsvermittler vertrieben werden, sondern 
nur von solchen, 

die als Wertpapierdienstleistungsunternehmen über 
eine gesonderte Erlaubnis der BaFin verfügen und 
gesondert beaufsichtigt werden.

Dieser Beitrag erläutert, welche unterschiedlichen 
Anforderungen das KAGB an erlaubte und regist-
rierte Kapitalverwaltungsgesellschaften stellt. Ver-
braucher sollten sich dieser Unterschiede bewusst 
sein, wenn sie sich für den Erwerb von Fondsantei-
len entscheiden. 

Vertrieb an Privatanleger

Nicht alle Kapitalverwaltungsgesellschaften  dürfen 
die Anteile oder Aktien an Investmentvermögen, die  
sie verwalten, an Privatanleger vertreiben. Dies 
gilt zum einen für deutsche Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, die nach § 2 Ab-
satz 4 KAGB ausschließlich Spezial-AIF 
(siehe Infokasten Seite 30) verwal-
ten und neben der Pflicht zur Re-
gistrierung bei der BaFin ledig-
lich bestimmte Berichtspflichten 
erfüllen müssen. Zum ande-
ren handelt es sich um 

Kapitalverwaltungs-
gesellschaften
Erlaubt versus registriert – was Verbraucher über die 
Unterschiede wissen sollten 
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Kapitalverwaltungsgesellschaften, die ihren Sitz 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
 Union haben, bei der dortigen Aufsichtsbehörde 
 registriert sind und ihre Spezial-AIF in Deutschland 
vertreiben dürfen.

Andere registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften 
dürfen auch Publikums-AIF (siehe Infokasten) ver-
walten. Diese können nicht nur professionelle und 
semiprofessionelle, sondern auch Privatanleger er-
werben.

Kapitalanforderungen

Einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen 
erlaubten und registrierten Kapitalverwaltungsge-
sellschaften ist aus Verbrauchersicht wohl der, dass 
die Kapitalanforderungen des KAGB lediglich für 
erlaubte Kapitalverwaltungsgesellschaften gelten. 
Nur diese müssen im Fall der internen Verwaltung 
(siehe Infokasten) ein Anfangskapital von 300.000 
Euro und bei externer Verwaltung ein Anfangskapital 
von 125.000 Euro aufweisen. Je nach verwaltetem 

Definition

Wichtige Begriffe

Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Englisch: Alternative Investment Fund 
 Manager – AIFM. Unternehmen, dessen Ge- 
schäftsbetrieb darauf ausgerichtet ist, inlän-
dische oder EU-Investmentvermögen oder 
ausländische AIF (siehe unten) zu verwalten 
(§ 17 Kapitalanlagegesetzbuch). 

OGAWs  
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-
papiere. Investmentfonds, die den Anforde-
rungen der europäischen OGAW-V-Richtlinie 
entsprechen und hauptsächlich in bestimmte, 
von der Richtlinie vorgegebene Wertpapiere 
investieren.

AIF  
Alternativer Investmentfonds. Alle Investment-
vermögen, die keine Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapiere (OGAWs) sind.

Spezial-AIF  
AIF, den nur professionelle und semiprofes-
sionelle Anleger erwerben dürfen, nicht aber 
Privatanleger.

Publikums-AIF  
AIF, der für alle Anleger offen ist.

Interne/externe Kapitalverwaltung  
Kapitalanlagegesetzbuch und  AIFM-Richtlinie 
unterscheiden zwischen dem Investment- 

vermögen selbst (AIF) und dessen Verwalter, 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Bei der 
internen Verwaltung sind Verwalter und Fonds 
ein- und dieselbe rechtliche Einheit. Bei der 
externen Verwaltung sind Verwalter und Fonds 
rechtlich voneinander getrennt und nicht per- 
sonenidentisch. Nur die externe Kapitalverwal-
tungsgesellschaft darf mehrere Fonds verwal-
ten.

Offener/geschlossener Fonds  
Beim offenen Fonds können Anleger – im Ge-
gensatz zu geschlossenen Fonds – ihre Anteile 
vor der Liquidation des Fonds zurückgeben. 
Anleger von offenen Publikumsinvestmentver-
mögen müssen mindestens zweimal im Monat 
die Möglichkeit haben, Anteile zurückzugeben.

Leverage  
Deutsch: Hebelwirkung. Jede Methode, mit 
der das Risiko beziehungsweise der Investi-
tionsgrad eines Investmentvermögens durch 
Kreditaufnahme, Wertpapierdarlehen, in Deri- 
vate eingebettete Hebelfinanzierungen oder 
auf andere Weise erhöht wird. Für die Kredit-
aufnahme auf Rechnung von Publikumsinvest-
mentvermögen legt das Kapitalanlagegesetz-
buch zum Beispiel bestimmte Grenzen fest. 
Kapitalverwaltungsgesellschaften müssen 
gegenüber Anlegern und BaFin regelmäßig 
offenlegen, inwieweit sie Leverage einsetzen.
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Volumen kann die BaFin von beiden Formen der er-
laubten Kapitalverwaltungsgesellschaft verlangen, 
zusätzlich bis zu maximal 10 Millionen Euro vorzu-
halten. Unabhängig davon müssen die Eigenmittel 
erlaubter Kapitalverwaltungsgesellschaften jeder-
zeit mindestens einem Viertel ihrer fixen jährlichen 
Kosten entsprechen. Zur Deckung von Berufshaf-
tungsrisiken müssen sie schließlich noch entweder 
zusätzliche Mittel in Höhe von 0,01 Prozent der ver-
walteten Aktiva (Assets) vorhalten oder eine Versi-
cherung abschließen. Erlaubte Kapitalverwaltungs-
gesellschaften können diese Eigenmittel auch nicht 
frei anlegen, sondern haben besondere Vorgaben zu 
beachten.

Keine dieser Kapitalanforderungen gilt für Kapital-
verwaltungsgesellschaften, die lediglich registriert 
sind. Sie müssen nur das Mindestkapital aufweisen, 
das ihrer Rechtsform entspricht. Anleger sollten 
sich daher darüber im Klaren sein, dass bei solchen 
 Kapitalverwaltungsgesellschaften eine wesentlich 
geringere Haftungsmasse für Haftungsansprüche 
zur Verfügung stehen kann.

Organisations- und Verhaltensregeln 

Erlaubte Kapitalverwaltungsgesellschaften müssen 
nicht nur Eigenkapital vorhalten, sondern auch um-
fangreiche organisatorische Anforderungen erfüllen. 
Die Verhaltensregeln fordern beispielsweise, dass 
sie die Tätigkeit ehrlich und redlich ausüben und im 
Interesse der Anleger und der Marktintegrität han-
deln sollen. 

Das KAGB fordert von erlaubten Kapitalverwal-
tungsgesellschaften zudem ein angemessenes Ri-
sikomanagementsystem, wozu insbesondere eine 
dauerhafte Risikocontrolling-Funktion gehört, die 
hierarchisch und funktionell von den operativen 
Bereichen getrennt ist. Das Risikomanagementsys-
tem muss gewährleisten, dass alle Risiken laufend 
ordnungsgemäß erfasst, gemessen, gesteuert und 
überwacht werden können. Hierzu sind auch regel-
mäßig Stresstests durchzuführen. Das Gleiche gilt 
für das Liquiditätsmanagementsystem, das erlaub-
te Kapitalverwaltungsgesellschaften für jedes von 
ihnen verwaltete offene Investmentvermögen und 
für jedes geschlossene Investmentvermögen ein-
zurichten haben, für das sie Leverage einsetzen 
(siehe Infokasten Seite 30). Es soll  gewährleisten, 
dass sich das Liquiditätsprofil der Anlagen des 

Investmentvermögens mit den Pflichten zur Anteils-
rücknahme und anderen Zahlungsverpflichtungen 
deckt. 

Ein zusätzliches Korrektiv ist bei erlaubten Kapital-
verwaltungsgesellschaften, dass sie eine Verwahr-
stelle für jedes verwaltete Investmentvermögen 
benennen müssen. Diese verwahrt bestimmte Ver-
mögensgegenstände für das Investmentvermögen 
und überprüft bestimmte Transaktionen der Kapital-
verwaltungsgesellschaft.

Diese Organisations- und Verhaltensregeln gelten 
nicht für registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten, die ausschließlich Spezial-AIF verwalten. Kapi-
talverwaltungsgesellschaften, die nach § 2 Absatz 
5 KAGB registriert wurden und geschlossene Publi-
kums-AIF verwalten, müssen sie jedoch weitgehend 
beachten. Davon ausgenommen ist lediglich das Li-
quiditätsmanagement; außerdem sind die Anforde-
rungen an das Risikomanagement geringer.

Überwachung

Das KAGB sieht vor, dass laufend zu überwachen 
ist, ob erlaubte Kapitalverwaltungsgesellschaften 
die Organisations- und Verhaltensregeln einhalten. 
Deren Jahresabschlüsse werden von einem Ab-
schlussprüfer geprüft, der seinen jährlichen Bericht 
bei der BaFin einreicht. Verstoßen Unternehmen 
gegen die Organisations- und Verhaltensregeln, so 
kann die BaFin dagegen vorgehen.

Auf einen Blick

Liste der Kapital- 
verwaltungsgesellschaften

Eine Liste der in Deutschland zuge-
lassenen Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, der registrierten Kapital-
verwaltungsgesellschaften sowie der 
zugelassenen Investmentgesellschaften 
finden Sie auf der Internetseite der 
BaFin.
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Für registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
die nach § 2 Absatz 5 KAGB registriert wurden und 
geschlossene Publikums-AIF verwalten, gibt es eine 
solche jährliche Prüfung nicht. Lediglich die Jahres-
abschlüsse und Lageberichte der von ihnen verwal-
teten Fonds sind einer Abschlussprüfung unterwor-
fen, bei der der Abschlussprüfer auch zu prüfen hat, 
ob die zugrundeliegenden Verträge – also die Sat-
zung beziehungsweise der Gesellschaftsvertrag, die 
Anlagebedingungen und gegebenenfalls ein Treu-
handverhältnis – beachtet wurden. Es muss jedoch 
kein entsprechender Prüfungsbericht bei der BaFin 
eingereicht werden. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss den geprüf-
ten Jahresabschluss samt Lagebericht allerdings of-
fenlegen, beim Bundesanzeiger einreichen und den 
Anlegern auf Wunsch in Papierform zur Verfügung 
stellen. Eine laufende Überprüfung ihrer Geschäfts-
tätigkeit durch die BaFin ist – anders als bei den 
erlaubten Kapitalverwaltungsgesellschaften und den 
von ihnen verwalteten Fonds – jedoch nicht vorge-
sehen. 

Produkt- und Vertriebsaufsicht

Aus Anlegerschutzgründen gelten für Fonds, in die 
auch Privatanleger investieren können, weitere Re-
gelungen. So dürfen sowohl für offene als auch für 
geschlossene Publikumsinvestmentvermögen nur 
bestimmte Vermögensgegenstände erworben wer-
den. Weitere Beschränkungen können daraus fol-
gen, dass das Gesetz für die Investition in bestimm-
te Vermögensgegenstände, für deren Belastung und 
den Einsatz von Leverage Höchstgrenzen vorgibt. 
Schon im Vorfeld des Vertriebs prüft die BaFin in ei-
nem gesonderten Genehmigungsverfahren, ob die 
Anlagebedingungen des Publikumsfonds darauf aus-
gerichtet sind, diese Vorgaben einzuhalten. 

Publikumsfonds, die keine Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAWs, siehe In-
fokasten Seite 30) sind, müssen zusätzlich ein so 
genanntes Vertriebsanzeigeverfahren erfolgreich 

durchlaufen, damit sie in Deutschland vertrieben 
werden dürfen. Dazu hat die Verwaltungsgesell-
schaft unter anderem den Verkaufsprospekt und die 
wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds bei 
der BaFin einzureichen. Beide sind auch dem Pub-
likum zugänglich zu machen und zu aktualisieren, 
wenn sich wesentliche Tatsachen ändern. 

Diese Produkt- und Vertriebsregeln gelten grund-
sätzlich nur für Publikumsinvestmentvermögen, die 
von erlaubten Kapitalverwaltungsgesellschaften ver-
waltet werden. Um Anleger besser zu schützen, hat 
das KAGB sie jedoch auch auf geschlossene Publi-
kumsinvestmentvermögen ausgeweitet, die von re-
gistrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß 
§ 2 Absatz 5 verwaltet werden.

Hinweis für Verbraucher

Die Produkt- und Vertriebsaufsicht der BaFin über 
Publikumsfonds, die gemäß § 2 Absatz 5 KAGB von 
registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften ver-
waltet werden, entspricht daher in weiten Teilen der-
jenigen über Produkte von erlaubten Kapitalverwal-
tungsgesellschaften. 

Verbraucher, für die eine möglichst weitgehende 
Aufsicht über Produkt und Kapitalverwaltungsge-
sellschaft wichtig ist, sollten sich dennoch eher für 
Produkte erlaubter Kapitalverwaltungsgesellschaften 
entscheiden. Wer sich nicht an den Abschlägen bei 
den Vorgaben für die Eigenmittelausstattung, den 
Organisations- und Verhaltensregeln und der Über-
wachung registrierter Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten stört, sollte gründlich abwägen, ob die Rendi-
techancen, die mit dem jeweiligen Fondsprodukt 
verbunden sind, dieses Weniger an Aufsicht aufwie-
gen. n

Autorin
Dr. Ines Hantschel
BaFin-Grundsatzreferat Investment-
fonds
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BA/VA Am 19. Juni 2015 ist die neue Prüfungs-
berichtsverordnung (PrüfbV) im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht worden. Sie löst die bisher gültige 
Verordnung von 2009 ab und findet erstmals für die 
Prüfung von Geschäftsjahren Anwendung, die nach 
dem 31. Dezember 2014 beginnen.

Prüfungsberichte sind für die Aufsicht von zentraler 
Bedeutung, um Informationen über die Geschäfts-
lage der Institute zu erhalten (siehe Infokasten  
Seite 34). Die PrüfbV konkretisiert die Anforderun-
gen der Aufsicht an den Gegenstand der Prüfung, 
den Inhalt der Prüfungsberichte sowie Art und Um-
fang der Berichterstattung.

Aufgrund der europäischen  Eigenmittelverordnung 
CRR (Capital Requirements Regulation) und des 
 Umsetzungsgesetzes zur Eigenmittelrichtlinie CRD IV 
(Capital Requirements Directive IV) bestand bei we-
sentlichen Vorschriften der geltenden PrüfbV Anpas-
sungsbedarf, insbesondere bei den Vorschriften zum 
Risikomanagement und zur Geschäftsorganisation, 
einschließlich der Anforderungen an die Prüfung der 
Vergütungs- und IT-Systeme. Der vorliegende Bei-
trag stellt die wichtigsten Änderungen vor.

Berichtspflicht zu früheren Mängeln 

Im Prüfungsbericht ist zukünftig nicht mehr nur über 
Mängel zu berichten, die der Prüfer neu ermittelt 
hat. Er muss nun auch Angaben dazu enthalten, wie 
die Mängel, die bei der vorherigen Prüfung festge-
stellt wurden, beseitigt oder welche Maßnahmen zu 
ihrer Beseitigung eingeleitet worden sind. 

Dies soll es der Aufsicht ermöglichen, einfach nach-
zuvollziehen, inwiefern das Unternehmen die im vor-
hergehenden Prüfungsbericht aufgeführten Mängel 
abgearbeitet hat.

Elektronische Fassung

Um es der Aufsicht zu erleichtern, den Prüfungs-
bericht fortlaufend als Erkenntnisquelle zu nutzen, 
sieht die Verordnung nun vor, dass er zusätzlich zur 
Papierfassung auch elektronisch einzureichen ist. 
Dabei ist ein gängiges elektronisches Format zu ver-
wenden, das es ermöglicht, Auszüge zu drucken, 
nach Schlagwörtern zu suchen und Passagen von 
Texten zu kopieren. 

Prüfungsberichte
  Neue Verordnung für die Prüfung der Jahresabschlüsse von  

Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten 

33

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s0930.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:DE:PDF
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3395.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:DE:PDF


Kurz & Aktuell Verbraucher BekanntmachungenRechtsprechung InternationalesAufsicht

Darüber hinaus kann die BaFin künftig vorgeben, auf 
welchem Wege die Berichte zu übermitteln sind. So 
kann sie sicherstellen, dass ein Verfahren verwen-
det wird, das die Authentizität, Vertraulichkeit und 
Integrität der Daten gewährleistet. Die BaFin sieht 
derzeit jedoch keinen Anlass, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen.1

1	 Bei	CRR-Wertpapierfirmen	ist	der	Sonderdaten-
katalog	1	(SON	01)	mit	einzureichen,	der	quantitati-
ve	Informationen	enthält.	CRR-Wertpapierfirmen	sind	
Finanzdienstleistungsinstitute mit Erlaubnis für das Plat-
zierungsgeschäft	oder	zum	Betreiben	eines	Multilatera-
len	Handelssystems,	die	weder	befugt	sind,	sich	Eigentum	
oder Besitz am Kundengeld oder Kundenwertpapieren zu 
verschaffen,	noch	auf	eigene	Rechnung	handeln.

Technisch-organisatorische Ausstattung

Aufgrund der zunehmenden Bedrohung durch 
 Hacker, Wirtschaftsspionage und Sabotage wird 
es für die Institute immer wichtiger, die Integrität, 
Vertraulichkeit, Authentizität und Verfügbarkeit von 
Daten zu sichern. Die neue PrüfbV verpflichtet den 
Abschlussprüfer daher, über wesentliche Änderun-
gen bei den IT-Systemen zu berichten und die ent-
sprechenden IT-Projekte im Prüfungsbericht aufzu-
führen. 

Darüber hinaus muss der Prüfer ausführlicher als 
bisher über die IT-Systeme der Institute berichten. 
So hat er zu bewerten, ob die organisatorischen, 
personellen und technischen Vorkehrungen zur Si-
cherstellung der Integrität, Vertraulichkeit, Authenti-
zität und Verfügbarkeit der bankaufsichtlich relevan-
ten Daten angemessen sind und wirksam umgesetzt 
wurden. Dies soll es der Aufsicht erleichtern, die IT-
Risikosituation der Institute einzuschätzen. Zusätz-
lich sollen die Vorgaben dazu beitragen, die Berichte 
verschiedener Institute vergleichbarer zu machen. 

Einhaltung von Anordnungen

Die neue PrüfbV sieht darüber hinaus erstmals eine 
generelle Berichterstattungspflicht über die Einhal-
tung von Anordnungen der BaFin gemäß § 4 Ab-
satz 1 Satz 3 Wertpapierhandelsgesetz vor. 

Demnach kann die BaFin Anordnungen treffen, die 
geeignet und erforderlich sind, um Missstände zu 
beseitigen oder zu verhindern, die die ordnungsge-
mäße Durchführung des Handels mit Finanzinstru-
menten oder von Wertpapierdienst- oder -neben-
dienstleistungen beeinträchtigen oder erhebliche 
Nachteile für den Finanzmarkt bewirken können. Ein 
Beispiel für eine solche Anordnung ist das Leerver-
kaufsverbot. 

Risikomanagement

Grundlegend überarbeitet wurden als Konsequenz 
aus der Finanzkrise die Anforderungen an das Risi-
komanagement der Institute. Die neue PrüfbV geht 
hier deutlich über das hinaus, was die bisherige Ver-
ordnung vorschreibt. Sie legt den Fokus stärker als 
bisher auf die einzelnen Bestandteile des Risikoma-
nagements, analog zum ebenfalls geänderten Kre-
ditwesengesetz (KWG). 

Auf einen Blick

Prüfungsberichte

Die Jahresabschlüsse aller deutschen 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinsti-
tute werden von einem Abschlussprü-
fer kontrolliert, der die Ergebnisse im 
Prüfungsbericht festhält. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der aktuellen 
Geschäftslage des Instituts und der 
Risikosituation. Welche Angaben der 
Bericht konkret enthalten muss, ist 
in der Prüfungsberichtsverordnung 
geregelt. 

Der Abschlussprüfer reicht den Be-
richt, gegebenenfalls nebst Sonderda-
tenkatalogen1, bei der BaFin ein. Für 
die Aufsicht ist er eine wesentliche 
Erkenntnisquelle, um sich über die 
geschäftliche Entwicklung, die einge-
gangenen Risiken, die Eigenmittel, die 
internen Kontrollen und das Risikoma-
nagement des jeweiligen Instituts zu 
informieren.

34

http://www.gesetze-im-internet.de/wphg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/wphg/__4.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/DE/Gesetz/KWG_ba.html?nn=2818510
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s0930.pdf


Kurz & Aktuell Verbraucher BekanntmachungenRechtsprechung InternationalesAufsicht

So verlangt die neue PrüfbV, dass der Abschluss-
prüfer beurteilt, ob die Strategien des Instituts auf 
dessen nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind 
und die Verfahren zur Ermittlung der Risikotragfä-
higkeit des Instituts gewährleisten, dass die Risi-
ken und die Risikodeckungspotenziale gewissenhaft 
ermittelt werden. Außerdem hat er zu bewerten, ob 
das interne Kontrollsystem – also insbesondere die 
Risikocontrolling- und die Compliance-Funktion – 
und die Interne Revision angemessen und wirksam 
sind. Gleiches gilt für das Notfallkonzept für die IT-
Systeme. Der Abschlussprüfer hat außerdem zu be-
urteilen, ob die personelle und technisch-organisa-
torische Ausstattung des Instituts angemessen ist.

Auch die Anforderungen des BaFin-Rundschreibens 
zu den Systemen und Kontrollen für den Algorith-
mushandel sind Teil des Risikomanagements.  Daher 
hat der Prüfer auch darüber zu berichten, ob die 
Geschäftsorganisation der Institute im Sinne des 
Rundschreibens ordnungsgemäß ist.

Verwaltungs- und Aufsichtsorgane

Durch das CRD-IV-Umset-
zungsgesetz wurden Anfor-
derungen an die zeitliche 
Verfügbarkeit der Ge-
schäftsleiter und Mitglieder 
von Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen in das KWG 
aufgenommen. Sie begren-
zen unter anderem die zu-
lässige Zahl an Mandaten. 

Der Abschlussprüfer hat künftig zu prüfen, ob diese 
Beschränkungen eingehalten werden. Darüber hin-
aus hat er darüber zu berichten, ob die Geschäfts-
leiter den Aufgaben nachgekommen sind, die sie 
nach § 25c Absatz 3, 4a und 4b des Kreditwesen-
gesetzes im Rahmen ihrer Pflichten und ihrer Ge-
samtverantwortung für die ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation zu erfüllen haben.

Bereits bei der Konsultation zur neuen PrüfbV (sie-
he BaFinJournal Dezember 2014) hatte die  BaFin 
darauf hingewiesen, dass es in der Praxis nur ein-
geschränkt möglich sein wird, die Einhaltung der 
Mandatsbeschränkungen zu prüfen, da die Ab-
schlussprüfer keinen Zugriff auf die Mitglieder der 

Verwaltungs- und Aufsichtsorgane haben. Sie kön-
nen daher hierzu nur Aussagen treffen, wenn sie 
bei der Prüfung entsprechende Hinweise erhalten. 
Das ist der BaFin bewusst.

Strukturen und Berichtswege

Die aufsichtlichen Anforderungen des KWG an die 
Tätigkeit der Verwaltungs- und Aufsichtsorgane 
wurden erheblich erweitert. Die neue PrüfbV kon-
kretisiert, dass der Abschlussprüfer zu beurteilen 
und darzustellen hat, inwiefern die Institute diese 
Verpflichtungen einhalten. 

So hat er zu beurteilen, ob die Strukturen des In-
stituts es seinem Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gan ermöglichen, seine Aufgaben ordnungsgemäß 

wahrzunehmen. Bei die-
ser Beurteilung muss er 
darauf eingehen, ob das 
Institut die Ausschüsse 
eingerichtet hat, die § 25d 
Absatz 8 bis 12 KWG vor-
sieht. Dies sind der Risiko- 
ausschuss, der Prüfungs-
ausschuss oder der ge-
meinsame Prüfungs- und 

Risikoausschuss, der Nominierungsausschuss und 
der Vergütungskontrollausschuss. Die Beurteilung 
hat in Abhängigkeit von der Größe, der internen 
Organisation und der Art, des Umfangs, der Kom-
plexität und des Risikogehalts der Geschäfte des 
Instituts zu erfolgen. 

Der Abschlussprüfer hat zudem zu bewerten, ob 
die Vorsitzenden der Ausschüsse – beziehungs-
weise der Vorsitzende des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans, sofern ein Ausschuss nicht bestellt 
wurde – unmittelbar bei den Leitern der Internen 
Revision und des Risikocontrollings oder bei den 
Leitern der Organisationseinheiten, die für die Aus-
gestaltung der Vergütungssysteme zuständig sind, 
Auskünfte einholen können.

Linkempfehlung zum Thema
Die Prüfungsberichtsverordnung finden 
Sie unter: 
www.bgbl.de

 !Geschäftsleiter und Mitglieder 
von Verwaltungs- und Aufsichts- 
organen: Anforderungen an 
 zeitliche Verfügbarkeit
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Vergütungssysteme

Neu in die Verordnung aufgenommen wurden auch 
Anforderungen an die Prüfung der Vergütungssys-
teme. Sie sollen sicherstellen, dass die Aufsicht 
jährlich grundlegende Informationen über die Ver-
gütungssysteme der Institute erhält. 

Der Abschlussprüfer hat eine Einschätzung darüber 
abzugeben, ob die Systeme des Instituts im Sinne 
der Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) 
angemessen und transparent und ob sie auf eine 
nachhaltige Entwicklung des Instituts ausgerichtet 
sind. Dazu zählt unter anderem, ob das Institut ein 
angemessenes Verhältnis zwischen der variablen 
und der fixen jährlichen Vergütung festgelegt hat. 
Transparent ist ein Vergütungssystem, wenn es für 
die Mitarbeiter, aber auch für Dritte nachvollziehbar 
und durchschaubar ist.

Zudem hat der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob 
die Vergütungssysteme und -parameter – also bei-
spielsweise das Neugeschäftsvolumen, die Risiko-
kosten und die Einhaltung des Budgets – an den 
Strategien des Instituts ausgerichtet sind und ob 
die Parameter zur Erreichung der strategischen Zie-
le des Instituts beitragen.

Bei bedeutenden Instituten hat der Abschlussprüfer 
darüber hinaus auch eine Aussage über den Pro-
zess zur Identifizierung so genannter Risk-Taker 
(Risikoträger), über deren Vergütungssysteme und 
die Auszahlungsmodalitäten zu treffen. Risk-Taker 
sind Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen 
Einfluss auf das Risikoprofil hat. Des Weiteren ist 
zur Ausgestaltung und den Aufgaben des Vergü-
tungskontrollausschusses sowie zum Vergütungsbe-
auftragten Stellung zu nehmen.

Sanierungsplanung

Eine weitere Neuerung stellt 
die Pflicht zur Prüfung der Sa-
nierungsplanung der Institute 
dar. Der Abschlussprüfer ver-
fügt über institutsspezifische 
Kenntnisse, die es ihm ermög-
lichen, den Sanierungsplan zu beurteilen. Er ist 
daher künftig verpflichtet zu prüfen, ob alle we-
sentlichen Aspekte, die für die Sanierungsplanung 
relevant sind, sachlich richtig und angemessen be-
rücksichtigt wurden. Zu diesen Aspekten zählen die 

Unternehmensstruktur und das Geschäftsmodell, 
die grundsätzliche Eignung, die Auswirkungen und 
Umsetzbarkeit der im Sanierungsplan genannten 
Handlungsoptionen, die qualitativen und quantita-
tiven Indikatoren für die einzelnen Risikodimen- 
sionen, die Szenarien für schwerwiegende Belas-
tungen, die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit des 
Sanierungsplans, das Kommunikations- und Infor-
mationskonzept sowie die vorbereitenden Maßnah-
men, die die Umsetzung des Sanierungsplans er-
leichtern sollen.

Einige Institute müssen keinen Einzelsanierungs-
plan einreichen, insbesondere verbandsgeprüfte 
Unternehmen. Hier hat der Abschlussprüfer zu prü-
fen, ob das Institut Prozesse implementiert hat, die 
es dem Institutssicherungssystem ermöglichen, die 
Anforderungen an die Sanierungsplanung aus den 
§§ 12 bis 18 des Sanierungs- und Abwicklungsge-
setzes zu erfüllen. Hintergrund dieser Regelung ist, 
dass das Institutssicherungssystem bei der Erstel-
lung des Sanierungsplans auf die Mitarbeit der In-
stitute angewiesen ist, die von der Pflicht zur Ein-
reichung eines Einzelsanierungsplans befreit sind, 
etwa im Hinblick auf die Berichtspflichten zu Sanie-
rungsindikatoren. 

Kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung 

Das CRD-IV-Umsetzungsgesetz hat kombinierte   
Kapitalpuffer-Anforderungen eingeführt. Dies be-
deutet, dass das einzelne Institut jederzeit die 
Summe der Kapitalpuffer für systemische Risiken 
und der für global und anderweitig systemrelevante 
Institute (§§10e bis g KWG) vorzuhalten hat. Aus-
schüttungen darf es nur dann vornehmen, wenn 
dadurch das harte Kernkapital nicht so stark ab-
nimmt, dass die kombinierte Kapitalpuffer-Anforde-
rung nicht mehr erfüllt werden kann.

Die PrüfbV wurde nun entspre-
chend angepasst. Der Ab-
schlussprüfer hat zu berichten, 
ob die Verfahren des Instituts 
zur Ermittlung der Anforderun-
gen angemessen sind.

Organkredite

Organkredite gemäß § 15 KWG waren bereits 
nach der alten PrüfbV zu prüfen, wenn sie hin-
sichtlich ihrer Höhe oder ihrer Ausgestaltung von 

 !Pflicht zur Prüfung der 
Sanierungsplanung
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außergewöhnlicher Bedeutung und damit als „Be-
merkenswerte Kredite“ einzustufen waren. Die 
neue PrüfbV (§ 33) enthält nun eine eigene Rege-
lung für Organkredite. Grundsätzlich sind künftig 
sämtliche Organkredite zu prüfen, da sie die Gefahr 
bergen, dass der Kreditnehmer in einen Interessen-
konflikt geraten könnte. Tatsächlich werden nach 
den Grundsätzen der Risikoorientierung und We-
sentlichkeit der Prüfung jedoch nicht alle Organkre-
dite in die Prüfung einzubeziehen sein. 

Immer zu prüfen sind jedoch Kredite an Mitglieder 
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, an dessen 
Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kin-
der sowie an Unternehmen, die diese Personen lei-
ten oder kontrollieren können. Hintergrund ist, dass 
sich aus solchen Krediten Interessenkonflikte der 
Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 
ergeben können, die die aufsichtliche Anforderung 
der Zuverlässigkeit berühren.

Übertragene Kreditrisiken

Die neue PrüfbV führt zudem die Pflicht zur Prü-
fung der „Sorgfaltsprüfung bei Risikopositionen aus 
übertragenen Kreditrisiken“ ein. Sie dient der Über-
prüfung der Anforderungen aus Artikel 406 Absatz 
1a bis 1g der CRR. 

Danach müssen Institute förmliche Regeln und 
Verfahren zur Analyse und Erfassung bestimmter 

Informationen einführen, die bezüglich ihres Han-
dels- und ihres Anlagebuchs geeignet und bezüglich 
des Risikoprofils ihrer Anlagen in verbriefte Positio-
nen angemessen sind, bevor sie durch eine Verbrie-
fung Risiken eingehen.

Derivategeschäfte und Zentrale Gegenparteien

Im Konsultationsentwurf der PrüfbV war darüber 
hinaus vorgesehen, den Abschlussprüfer auch dar-
über berichten zu lassen, ob die Institute die Pflich-
ten einhalten, die die Europäische Marktinfrastruk-
turverordnung (European Market  Infrastructure 
Regulation – EMIR) für Derivategeschäfte und Zen-
trale Gegenparteien vorschreibt. Diese Vorgabe 
wurde jedoch gestrichen. Hintergrund ist, dass da-
für zunächst § 29 Absatz 4 KWG angepasst werden 
muss.

Im Zuge des geplanten Abwicklungsmechanismus- 
gesetzes (siehe Seite 5) soll die e ntsprechende 
Rechtsgrundlage geschaffen und die Regelung 
dabei auch in die PrüfbV aufgenommen werden. 
Das Abwicklungsmechanismusgesetz soll noch im 
Herbst dieses Jahres in Kraft treten. n

Autor
Stefan Kleinschmidt
BaFin-Referat für Rechnungslegung, 
Wirtschaftsprüfung und Offenlegung
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ÜG Der Ausschuss für Finanzstabilität (siehe Info-
kasten) hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2015 die 
aktuelle Risikolage auf den Finanzmärkten disku-
tiert, einschließlich der von Griechenland ausgelös-
ten Marktreaktionen. Der Ausschuss schätzt die Aus-
wirkungen für das deutsche Finanzsystem als gering 
ein. Er hält das deutsche Finanzsystem für robust; 
die deutschen Finanzinstitute haben ihre Griechen-
landrisiken bereits seit geraumer Zeit weitgehend 
abgebaut.

Der Ausschuss beschloss außerdem eine Empfehlung  
an die Bundesregierung zur Schaffung „nationaler 
makroprudenzieller Instrumente für den Wohnimmo-
bilienmarkt“. Dabei handelt es sich um zusätzliche 
Eingriffsrechte der Aufsicht zur Verhinderung einer 
kreditgetriebenen Überhitzung am Immobilienmarkt 
in Deutschland. Darüber hinaus verabschiedete der 
Ausschuss den zweiten Jahresbericht über seine Tä-
tigkeit an den Deutschen Bundestag. 

Ausschuss für Finanzstabilität

Bericht an den Deutschen Bundestag. Empfehlung zur 
Schaffung neuer makroprudenzieller Instrumente

Auf einen Blick

Ausschuss für 
Finanzstabilität

Der Ausschuss für Finanzstabilität ist 
das zentrale Gremium der makropru- 
denziellen Überwachung des Finanz-
systems in Deutschland. Er trat erst-
mals am 18. März 2013 zusammen 
(siehe BaFinJournal April 2013), um 
die  makroprudenzielle Überwachung 
zu stärken, die auf die Stabilität des 
gesamten Finanzsystems abzielt. 
Fragen zur Finanzstabilität beantwortet 
das Bundesfinanzministerium auf seiner 
Internetseite.
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Zudem informierte er sich über den Stand der Vor-
bereitungsarbeiten für einen zusätzlichen „antizykli-
schen“ Kapitalpuffer für Banken, der ab 2016 grund-
sätzlich erhoben werden kann. Mit dessen Höhe wird 
sich der Ausschuss regelmäßig befassen.

Aktuelle Risikolage

Ungeachtet der aktuellen Entwicklungen im Zusam-
menhang mit Griechenland sieht der Ausschuss für 
Finanzstabilität die anhaltend niedrigen Zinsen als 
den gegenwärtig wichtigsten Bestimmungsfaktor 
für die Risikolage. Vor diesem Hintergrund erörterte 
er insbesondere deren Auswirkungen auf den deut-
schen Wohnimmobilienmarkt, die deutschen Kre-
ditinstitute und die deutschen Lebensversicherer. 
Die Ergebnisse der Analysen und Stresstests legen 
nahe, dass die makroökonomischen Risiken weiter-
hin aufmerksam beobachtet werden sollten.

Das Niedrigzinsumfeld hatte die Arbeit des Aus-
schusses bereits im vergangenen Jahr geprägt. Der 
zweite Bericht des Ausschusses an den Deutschen 
Bundestag zeigt, dass zwischen April 2014 und März 

2015 zwei Faktoren für die Risikolage des deutschen 
Finanzsystems besonders bedeutsam waren: die 
fortgeführte geldpolitische Lockerung, die zu wei-
ter rückläufigen Zinsen bei reichlich vorhandener 
Liquidität führte, sowie die steigenden Risiken und 
Unwägbarkeiten im europäischen und internationa-
len Umfeld, etwa die Unsicherheit über den Kurs der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik in Griechenland, der 
Russland-Ukraine-Konflikt und der Verfall des Ölprei-
ses.

Mindestanforderungen für die Kreditfinanzie-
rung von Wohnimmobilien 

Der Ausschuss empfiehlt der Bundesregierung, bis 
Ende März 2016 die Schaffung von Rechtsgrundla-
gen zu initiieren, mit denen die BaFin Mindestanfor-
derungen für die Kreditfinanzierung von Wohnim-
mobilien einführen könnte – unter anderem an die 
Höhe des mindestens einzubringenden Eigenkapitals 
oder eine Mindesttilgung –, falls dies in Zukunft für 
notwendig erachtet werden sollte. Auf diese Weise 
kann eine Gefährdung der Finanzstabilität aus einer 
übermäßigen Verschuldung und aus Preisblasen am 
Immobilienmarkt begrenzt werden.

Eine derartige Ergänzung des makroprudenziellen 
Instrumentariums befürworten auch die für Finanz-
stabilitätsthemen maßgeblichen internationalen 
Institutionen, also der Internationale Währungs-
fonds (IWF), der Finanzstabilitätsrat FSB (F inancial 
S tability Board) und der Europäische Ausschuss 
für Systemrisiken ESRB (European Systemic Risk 
Board). Jüngst haben auch mehrere andere europäi-
sche Staaten ihr makroprudenzielles Instrumenta-
rium entsprechend ausgebaut. Die Empfehlung des 
Ausschusses zur Schaffung solcher Instrumente ist 
präventiv. Ein konkreter Anwendungsbedarf wird 
derzeit nicht gesehen. n

Links zum Thema

Empfehlung an die Bundes-
regierung
www.bundesfinanzministerium.de

Bericht an den Deutschen 
 Bundestag 
www.bundesfinanzministerium.de
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Verbraucher
Warnungen und aktuelle 

Kurzmeldungen  

zum Verbraucherschutz

Versicherungsvertrieb
Trilog einigt sich auf geplante EU-Richtlinie

VA Die drei gesetzgebenden Institutionen der EU – 
Europäische Kommission, Rat und Parlament – ha-
ben sich in den Trilog-Verhandlungen auf eine neue 
Richtlinie für den Versicherungsvertrieb geeinigt. Die 
geplante Versicherungsvertriebsrichtlinie ( Insurance 
Distribution Directive – IDD) wird die Vermittlerricht-
linie von 2002 ersetzen. Anders als diese regelt sie 
die gesamte Vertriebskette, enthält also nicht nur 
Vorschriften für Makler und Vermittler, sondern auch 
für den Direktvertrieb. Vertreter in Brüssel gehen 
davon aus, das die Richtlinie bis Ende des Jahres in 
Kraft tritt. Die Mitgliedstaaten haben ab diesem Zeit-
punkt zwei Jahre Zeit, sie umzusetzen.

Die geplante Richtlinie enthält unter anderem Re-
gelungen zu Querverkäufen und zu Produktentwick-
lungsprozessen, zu einzelnen Versicherungsproduk-
ten und zur Beratung und Information der Kunden. 
Zudem sieht sie erhöhte Anforderungen an die 
Transparenz von Provisionen vor und gibt vor, dass 
Gebühren, Provisionen und nicht-monetäre Vertrieb-
sanreize (siehe dazu BaFinJournal Juni 2015) so 
ausgestaltet sein müssen, dass keine Interessenkon-
flikte entstehen, die sich für den Kunden nachteilig 

auswirken könnten. Die IDD sieht ferner vor, einen 
Produktinformationsstandard für Sachversicherungen 
einzuführen. 

Mindestharmonisierung

Es handelt sich um eine Mindestharmonisierungs-
richtlinie. Die Mitgliedstaaten können beispielsweise 
strengere Vorschriften für Provisionen – bis hin zu ei-
nem Verbot – einführen oder sich dazu entschließen, 
das Beratungsgeschäft erlaubnispflichtig machen. n

Produktintervention
EIOPA veröffentlicht Technische Empfehlung zu Versiche-
rungsanlageprodukten

VA Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Ver-
sicherungswesen und die betriebliche Altersversor-
gung EIOPA hat der Europäischen Kommission eine 
Technische Empfehlung zu Produktinterventionen 
bei Versicherungsanlageprodukten übermittelt. Da-
rin konkretisiert sie, wie die Eingriffsbefugnisse aus 
ihrer Sicht auszugestalten sind. Anfang 2015 hatte 
EIOPA dazu eine Konsultation durchgeführt (siehe 
BaFinJournal Januar 2015).
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Nach der PRIIPs-Verordnung, der europäischen Ver-
ordnung über Basisinformationsblätter für verpack-
te Anlageprodukte und Versicherungsanlageproduk-
te (Packaged Retail and Insurance-Based Investment 
Products Regulation), können nationale Aufseher und 
unter bestimmten Bedingungen auch EIOPA künftig 
Vermarktung und Vertrieb bestimmter Versicherungs-
anlageprodukte oder bestimmte finanzielle Aktivitäten 
und Praktiken von (Rück-)Versicherern verbieten oder 
einschränken, wenn sie Gefahren für Anleger oder Fi-
nanzmarkt sehen. Diese Maßnahmen der Produktinter-
vention dürfen jedoch nur als Ultima Ratio angewendet 
werden. Die PRIIPs-Verordnung gilt ab dem 31. De-
zember 2016. n

Verbrauchertrends
EBA veröffentlicht Bericht

BA Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA 
hat ihren jährlich erscheinenden Bericht zu Verbrau-
chertrends in der EU veröffentlicht. Er zeigt die neuen 
Trends auf, die die EBA 2015 im Zusammenhang mit 
einzelnen Bankprodukten festgestellt hat. Wie im Vor-
jahr geht es um die aktuellen Entwicklungen bei Hy-
potheken, Privatkrediten, Zahlungskonten, Einlagen, 
Zahlungsdienstleistungen und E-Geld. Zudem greift die 
EBA spezifische Trends aus 2014 erneut auf, wie etwa 
die Nutzung von Crowdfunding (siehe  BaFinJournal 
Juni 2014) und virtuellen Währungen (zum Beispiel 
Bitcoins, siehe BaFinJournal Januar 2014).

Die EBA geht in dem Bericht auf Probleme ein, auf die 
Verbraucher beim Kauf von Bankprodukten gestoßen 
sind oder stoßen könnten, gibt einen Überblick über 
die Maßnahmen, die sie bislang dagegen ergriffen hat, 
und weist auf Bereiche hin, in denen sie darüber hin-
aus tätig werden wird. n

Altersvorsorge
EIOPA konsultiert Vorschlag für europaweites Produkt

VA Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versi-
cherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
EIOPA hat ein Konsultationspapier veröffentlicht, in 
dem sie vorschlägt, ein europaweit standardisiertes Al-
tersvorsorgeprodukt (pan-European Personal Pension 
Product – PEPP) zu schaffen.

Eines der Ziele des Vorschlags ist es, die Bürger in der 
EU dazu zu ermutigen, in eine adäquate Altersvorsorge 
zu investieren, indem man ein simples, transparentes, 
kosteneffektives und vertrauenswürdiges EU-Produkt 
schafft. Darüber hinaus ist die Etablierung eines ein-
heitlichen Markts für Personal Pension Products auch 
eines der Ziele der Kapitalmarktunion. 

Um diese Ziele zu erreichen, schlägt EIOPA vor, einen 
harmonisierten rechtlichen Rahmen für einen PEPP-
Markt zu etablieren. Er soll für die Anbieter von PEPPs 
Wettbewerbsgleichheit schaffen, Hürden für grenz-
überschreitende Geschäfte beseitigen und den Markt 
im Interesse der Verbraucher vergrößern. n

Abwicklung
Hager Finanz Service Finanz- und Versicherungsmakler: 
Einlagengeschäft ohne Erlaubnis

BA Die BaFin hat der Hager Finanz Service Finanz- 
und Versicherungsmakler e. K., Inhaber Franz Hager, 
91320 Ebermannstadt, aufgegeben, das ohne Erlaub-
nis betriebene Einlagengeschäft durch Rückzahlung 
aller mit unbedingtem Rückzahlungsversprechen ange-
nommenen Publikumsgelder unverzüglich abzuwickeln. 
Darüber hinaus hat sie dem Unternehmen untersagt, 
weitere Publikumsgelder mit unbedingtem Rückzah-
lungsversprechen anzunehmen.

Das Unternehmen bot dem Publikum die Eröffnung ei-
nes „HFS-Kundenkontos“ ab einer Anlagesumme von 
5.000 Euro an. Es versprach eine Verzinsung des Anla-
gekapitals zwischen 4,5 und 6,5 Prozent pro Jahr. Die 
Rückzahlung des Anlagekapitals sollte „zu 100 Prozent 
zuzüglich der Zinsen“ zum vereinbarten Zeitpunkt er-
folgen.

Mit der Annahme von Geldern auf der Grundlage des 
„HFS-Kundenkontos“ betreibt das Unternehmen das 
Einlagengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der 
BaFin. n

Linkempfehlung für Verbraucher 
Diese und weitere Verbraucher-
mitteilungen finden Sie auf der 
 Internetseite der BaFin:
www.bafin.de » Verbraucher
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Bekanntmachungen
Die amtlichen Veröffentlichungen der BaFin*

*)  Bekanntmachungen der Versicherungsaufsicht. Die amtlichen Veröffentlichungen der Banken-  
und Wertpapieraufsicht sind im Bundesanzeiger zu finden.

Anmeldung zum Dienst
leistungsverkehr in Deutschland

AXA Corporate Solutions Assurance

Die österreichische Niederlassung des  französischen 
Versicherungsunternehmens AXA Corporate 
 Solutions Assurance ist berechtigt, in Deutschland 
das Direktversicherungsgeschäft im Dienstleistungs-
verkehr in folgenden Versicherungssparten und Risi-
koarten (Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum VAG) 
aufzunehmen:

Nr. 1 Unfall

Nr. 2 Krankheit

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden

Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste 

Bisherige Anschrift des Hauptsitzes:
AXA Corporate Solutions Assurance,  
4, rue Jules Lefebvre,  
75009 Paris,  
FRANKREICH

Neue Anschrift des Hauptsitzes:
AXA Corporate Solutions Assurance,  
4, rue Jules Lefebvre,  
75426 Paris Cedex 09,  
FRANKREICH

Niederlassung:
AXA Corporate Solutions Assurance,  
Fischof 3/5,  
1010 Wien,  
ÖSTERREICH

VA 37-I 5000-7484-2015/0001
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China Taiping Insurance (UK) Co Limited

Das britische Versicherungsunternehmen  China 
 Taiping Insurance (UK) Co Limited ist  berechtigt, 
in Deutschland das  Direktversicherungsgeschäft im 
Dienstleistungsverkehr in folgenden Versicherungs-
sparten und Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage 
Teil A zum VAG) aufzunehmen:

Nr. 1 Unfall

Nr. 2 Krankheit

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden

Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 15 Kaution

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste

Nr. 17 Rechtsschutz

Versicherungsunternehmen:
China Taiping Insurance (UK) Co Limited (9384),  
2 Finch Lane, EC3V 3NA London,  
GROSSBRITANNIEN

VA 37-I 5000-9384-2015/0001

Focus Insurance Company Limited

Das gibraltarische Versicherungsunternehmen 
 Focus Insurance Company Limited ist berech-
tigt, in Deutschland das Direktversicherungsge-
schäft im Dienstleistungsverkehr in folgender 

Versicherungssparte und Risikoart (Bezifferung 
 gemäß Anlage Teil A zum VAG) aufzunehmen:

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste

Versicherungsunternehmen:
Focus Insurance Company Limited (9379),  
PO Box 1338, 1st Floor Grand Ocean Plaza,  
Ocean Village,  
GIBRALTAR

VA 37–I 5000–9379–2015/0001

QIC Europe Limited

Das maltesische Versicherungsunternehmen QIC 
Europe Limited ist berechtigt, in Deutschland das 
 Direktversicherungsgeschäft im Dienstleistungsver-
kehr in folgenden Versicherungssparten und Risi-
koarten (Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum VAG) 
aufzunehmen:

Nr. 1 Unfall

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden

Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 14 Kredit

Nr. 15 Kaution

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste

Nr. 17 Rechtsschutz

Versicherungsunternehmen:
QIC Europe Limited (9372),  
Suite C7, 4th Floor, Blk C, Skyway Office,  
179 Marina Str, PTA 9042 Pieta,  
MALTA

VA 37-I 5000-9372-2014/0001
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Wiener osiguranje Vienna Insurance 
Group d.d.

Das kroatische Versicherungsunternehmen Wiener 
osiguranje Vienna Insurance Group d.d. ist berech-
tigt, in Deutschland das Direktversicherungsgeschäft 
im Dienstleistungsverkehr in folgenden Versiche-
rungssparten und Risikoarten (Bezifferung gemäß 
Anlage Teil A zum VAG) aufzunehmen:

Nr. 1 Unfall

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Versicherungsunternehmen:
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. 
(9380),  
Slovenska ulica 24,  
10000 Zagreb,  
KROATIEN

VA 37-I 5000-9380-2015/0001

Erweiterung des Geschäfts
betriebes im Dienstleistungs
verkehr

Generali Versicherung AG

Die BaFin hat der Generali Versicherung AG die Zu-
stimmung erteilt, ihr Direktversicherungsgeschäft 
im Dienstleistungsverkehr in den nachfolgenden 
 Staaten um folgende Versicherungssparten und 
 Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum 
VAG) zu erweitern:

Österreich, Italien, Niederlande und Spanien:

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
c) sonstige 

Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Norwegen, 
Portugal und Schweden:

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
c) sonstige

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste

Bulgarien:

Nr. 1 Unfall 

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Estland und Litauen:

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 8 Feuer und Elementarschäden
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Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste 

Lettland:

Nr. 1 Unfall 

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste 

Liechtenstein und Slowenien:

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) 

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Polen:

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste 

Rumänien:

Nr. 1 Unfall 

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 
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Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Slowakei und Tschechien:

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter 

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Ungarn:

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb  
b) Haftpflicht aus Landtransporten  
c) sonstige 

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Versicherungsunternehmen:
Generali Versicherung AG (5473),  
Adenauerring 7 - 11,  
81737 München

VA 45-I 5079-AT-5473-2015/0001

Generali Versicherung AG

Die BaFin hat der Generali Versicherung AG die Zu-
stimmung zur Aufnahme des Direktversicherungs-
geschäfts im Dienstleistungsverkehr für die nachste-
henden weiteren Länder erteilt:

Island, Kroatien, Malta und Zypern

Die Zustimmung umfasst den Betrieb der folgenden 
Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung 
gemäß Anlage Teil A zum VAG):

Nr. 1 Unfall

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden

Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb 
b) Haftpflicht aus Landtransporten 
c) sonstige

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste

Versicherungsunternehmen:
Generali Versicherung AG (5473),  
Adenauerring 7,  
81737 München

VA 44-I 5079-IS-5473-2015/0001 
VA 44-I 5079-HR-5473-2015/0001 
VA 44-I 5079-MT-5473-2015/0001 
VA 44-I 5079-CY-5473-2015/0001
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International Insurance Company of 
Hannover SE

Die BaFin hat der International Insurance Company 
of Hannover SE die Zustimmung erteilt, ihr Direkt-
versicherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr 
in Frankreich, den Niederlanden und Spanien von 
ihrem Hauptsitz und von ihren Niederlassungen in 
Großbritannien und Schweden aus um folgende Ver-
sicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung ge-
mäß Anlage Teil A zum VAG) zu erweitern:

Nr. 14 Kredit 
a) allgemeine Zahlungsunfähigkeit 
b) Ausfuhrkredit 
c) Abzahlungsgeschäfte 
e) landwirtschaftliche Darlehen

Nr. 15 Kaution

Versicherungsunternehmen:
International Insurance Company of  
Hannover SE (5178),  
Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover

VA 43-I 5079-ES-5178-2015/0001

International Insurance Company of 
Hannover SE

Die BaFin hat der International Insurance Company 
of Hannover SE die Zustimmung erteilt, ihr Direkt-
versicherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr in 
Irland von ihrem Hauptsitz und von ihren Niederlas-
sungen in Großbritannien und Schweden aus um fol-
gende Versicherungssparten und Risikoarten (Bezif-
ferung gemäß Anlage Teil A zum VAG) zu erweitern:

Nr. 14 Kredit 
b) Ausfuhrkredit 
c) Abzahlungsgeschäfte 
e) landwirtschaftliche Darlehen

Nr. 15 Kaution

Versicherungsunternehmen:
International Insurance Company  
of Hannover SE (5178),  
Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover

VA 43-I 5079-ES-5178-2015/0001

Erweiterung des Geschäfts
betriebes im Dienstleistungs
verkehr in Deutschland

Financial Insurance Company Limited

Das britische Versicherungsunternehmen  Financial 
Insurance Company Limited ist berechtigt, in 
Deutschland das Direktversicherungsgeschäft im 
Dienstleistungsverkehr in folgender weiterer Versi-
cherungssparte und Risikoart (Bezifferung gemäß 
Anlage Teil A zum VAG) aufzunehmen:

Nr. 21 Fondsgebundene Lebensversicherung

Versicherungsunternehmen:
Financial Insurance Company Limited (7316),  
Chiswick High Road,  
W4 5XR London,  
GROSSBRITANNIEN

VA 37-I 5000-7316-2014/0001
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Erweiterung des Geschäfts
betriebes im Niederlassungs
verkehr in Deutschland

Financial Insurance Company Limited 
Niederlassung Deutschland

Das britische Versicherungsunternehmen Financial 
Insurance Company Limited ist berechtigt, den Ge-
schäftsbetrieb seiner Niederlassung in Deutschland 
Financial Insurance Company Limited Niederlassung 
Deutschland um folgende Versicherungssparten und 
Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage Teile A zum 
VAG) zu erweitern:

Nr. 19 Leben

Nr. 21 Fondsgebundene Lebensversicherung

Versicherungsunternehmen:
Financial Insurance Company Limited (7316),  
Chiswick High Road,  
W4 5XR London,  
GROSSBRITANNIEN

Niederlassung:
Financial Insurance Company Limited  
Niederlassung Deutschland (5053),  
Martin-Behaim-Straße 22,  
63263 Neu Isenburg

VA 37-I 5000-5153-2014/0003

Inter Partner Assistance S.A.  
Direktion für Deutschland

Das belgische Versicherungsunternehmen  Inter 
 Partner Assistance S.A. ist berechtigt, den Ge-
schäftsbetrieb seiner Niederlassung in Deutschland 
Inter Partner Assistance S.A. Direktion für Deutsch-
land um folgende Versicherungssparte (Bezifferung 
gemäß Anlage Teile A zum VAG) zu erweitern:

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko

Versicherungsunternehmen:
Inter Partner Assistance S.A. (7956),  
Avenue Louise 166 bte 1,  
1050 Bruxelles,  
BELGIEN

Niederlassung:
Inter Partner Assistance S.A.  
Direktion für Deutschland (5788),  
Bahnhofstraße 19,  
82166 Gräfelfing

VA 37-I 5000-5788-2015/0001

Wechsel eines  
Hauptbevollmächtigten

NOVIS Poist’ovňa a.s.  
Niederlassung Deutschland

Das slowakische Versicherungsunternehmen NOVIS 
Poist’ovňa a.s. hat Herrn Jörg Klar mit Wirkung vom 
30. April 2015 zu seinem Hauptbevollmächtigten 
für seine Niederlassung in Deutschland bestellt. Die 
dem bisherigen Hauptbevollmächtigten erteilte Voll-
macht ist zum gleichen Zeitpunkt erloschen.

Versicherungsunternehmen:
NOVIS Poist’ovňa a.s.,  
Námestie L´udovíta Štúra 2, 
81102 Bratislava, 
SLOWAKEI

Niederlassung:
NOVIS Poist’ovňa a.s.  
Niederlassung Deutschland (1340),  
Bahnhofstraße 4,  
87435 Kempten, 
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter:
Herr Jörg Klar

VA 26–I 5004–SK-1340–2015/0001
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Übertragung eines 
Versicherungsbestandes

Cavell Insurance Company Limited,  
Fieldmill Insurance Company Limited, 
Hillcot Re Limited, Longmynd Insurance 
Company Limited, Unione Italiane (UK) 
Reinsurance  Company Limited

Unter Beteiligung der BaFin gemäß § 111d VAG 
 haben die englischen  Versicherungsunternehmen 
Cavell Insurance Company Limited, Fieldmill 
 Insurance Company Limited, Hillcot Re Limited, 
Longmynd Insurance Company Limited und Unione 
Italiane (UK) Reinsurance Company Limited ihren 
Bestand an Versicherungsverträgen, in dem auch 
in Deutschland belegene Risiken bzw. eingegange-
ne Verpflichtungen enthalten sind, mit Wirkung vom 
30. Juni 2015 auf das englische Versicherungsunter-
nehmen River Thames Insurance Company Limited 
übertragen.

Übertragende Versicherungsunternehmen:
Cavell Insurance Company Limited, 
Fieldmill Insurance Company Limited, 
Hillcot Re Limited, 
Longmynd Insurance Company Limited, 
Unione Italiane (UK) Reinsurance Company  
Limited (7073),  
GROSSBRITANNIEN

Übernehmendes Versicherungsunternehmen:
River Thames Insurance Company Limited (9351),  
2 Cathedral Hill, GU2 7YL Guildford,  
GROSSBRITANNIEN

VA 31-I 5000-7073-2014/0001

Financial Insurance Company Limited

Unter Beteiligung der BaFin gemäß § 111d VAG hat 
das englische Versicherungsunternehmen Financial 
Insurance Company Limited einen Bestand an Ver-
sicherungsverträgen, in dem auch in Deutschland 
belegene Risiken bzw. eingegangene Verpflichtungen 
enthalten sind, mit Wirkung vom 1. Mai 2015 auf 
das englische Versicherungsunternehmen Financial 
Assurance Company Limited übertragen.

Übertragendes Versicherungsunternehmen:
Financial Insurance Company Limited (5053),  
Building 11, Chiswick Park,  
566 Chiswick High Road,  
London W4 5XR,  
GROSSBRITANNIEN

Übernehmendes Versicherungsunternehmen:
Financial Assurance Company Limited (1315),  
Building 11, Chiswick Park,  
566 Chiswick High Road,  
London W4 5XR,  
GROSSBRITANNIEN.

VA 37-I 5000-5053-2014/0002

Marine and General Mutual Life Assurance 
Society

Unter Beteiligung der BaFin gemäß § 111d VAG hat 
das britische Versicherungsunternehmen Marine and 
General Mutual Life Assurance Society mit Wirkung 
vom 1. Juni 2015 seinen Bestand an Versicherungs-
verträgen, in denen auch in Deutschland belegene 
Risiken bzw. eingegangene Verpflichtungen enthal-
ten sind, auf das britische Versicherungsunterneh-
men Scottish Friendly Assurance Society Limited 
übertragen.

Übertragendes Versicherungsunternehmen:
Marine and General Mutual Life Assurance Society 
(7851),  
Heene Road, MGM House,  
BN11 3AT, Worthing, 
GROSSBRITANNIEN

Übernehmendes Versicherungsunternehmen:
Scottish Friendly Assurance Society Limited (9383), 
16 Blythswood Square,  
Scottish Friendly House, 
G2 4HJ, Glasgow, 
GROSSBRITANNIEN

VA 26–I 5000–GB–7851–2015/0001
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Steamship Mutual Underwriting 
 Association (Bermuda) Limited

Unter Beteiligung der BaFin gemäß § 111d VAG hat 
das englische Versicherungsunternehmen  Steamship 
Mutual Underwriting Association (Bermuda)  Limited 
seinen Bestand an Versicherungsverträgen, in dem 
auch in Deutschland belegene Risiken bzw. ein-
gegangene Verpflichtungen enthalten sind, mit 
 Wirkung vom 20. Februar 2015 auf das englische 
Versicherungsunternehmen Steamship Mutual  
Underwriting Association Limited übertragen.

Übertragendes Versicherungsunternehmen:
Steamship Mutual Underwriting Association  
(Bermuda) Limited,  
39 Bell Lane, E1 7LU London,  
GROSSBRITANNIEN

Übernehmendes Versicherungsunternehmen:
Steamship Mutual Underwriting Association Limited,  
39 Bell Lane, E1 7LU London,  
GROSSBRITANNIEN

VA 37-I 5000-9363-2014/0002

Namensänderung

Focus Insurance Company Limited 

Die zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland ge-
meldete Focus Insurance Company Limited hat  ihren 
Namen in Acasta European Insurance Company 
 Limited geändert.

Bisheriger Name:
Focus Insurance Company Limited (9379),  
1st Floor, Grand Ocean Plaza,  
Ocean Village,  
GIBRALTAR

Neuer Name:
Acasta European Insurance Company Limited 
(9379),  
1st Floor, Grand Ocean Plaza,  
Ocean Village,  
GIBRALTAR

VA 37-I 5000-9379-2015/0002

International Hellas Anonymos Asfalistiki 
Etairia

Die zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland ge-
meldete International Hellas Anonymos Asfalistiki 
Etairia hat ihren Namen in International Life Anony-
mos Etairia Genikon Asfaliseon geändert.

Bisheriger Name:
International Hellas Anonymos Asfalistiki Etairia 
(7783),  
Leoforos Kifissias 7,  
15123 Maroussi-Attiki,  
GRIECHENLAND

Neuer Name:
International Life Anonymos Etairia Genikon 
 Asfaliseon (7783),  
Leoforos Kifissias 7,  
15123 Maroussi-Attiki,  
GRIECHENLAND

VA 37-I 5000-7783-2014/0001

Middlesea Insurance p.l.c. 

Die zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland ge-
meldete Middlesea Insurance p.l.c. hat ihren Namen 
in Mapfre Middlesea plc geändert.

Bisheriger Name:
Middlesea Insurance p.l.c. (9156),  
Middle Sea House,  
FRN 1442 Floriana,  
MALTA

Neuer Name:
Mapfre Middlesea plc (9156),  
Middle Sea House,  
FRN 1442 Floriana,  
MALTA

VA 37-I 5000-9156-2015/0001

Schweizerische National Versicherungs-
Gesellschaft in Liechtenstein AG

Die zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland ge-
meldete Schweizerische National Versicherungs-
Gesellschaft in Liechtenstein AG hat ihren Namen in 
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Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in 
Liechtenstein AG geändert.

Bisheriger Name:
Schweizerische National Versicherungs-Gesellschaft 
in Liechtenstein AG (7997),  
Herrengasse 11,  
09490 Vaduz,  
LIECHTENSTEIN

Neuer Name:
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in 
Liechtenstein AG (7997),  
Herrengasse 11,  
09490 Vaduz,  
LIECHTENSTEIN

VA 37-I 5000-7997-2015/0001

Adressänderung

Altersversorgungskasse des  
Kaiserswerther Verbandes deutscher 
Diakonissen-Mutterhäuser

Die Altersversorgungskasse des Kaiserswerther Ver-
bandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser hat ihre 
Anschrift geändert.

Bisherige Anschrift:
Altersversorgungskasse des Kaiserswerther  
Verbandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser 
VVaG,  
Doktorweg 2 - 4,  
32756 Detmold

Neue Anschrift:
Altersversorgungskasse des Kaiserswerther  
Verbandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser 
VVaG,  
Katernbergerstraße 107,  
45327 Essen

VA 12-I 5005-2004-2015/0002

Sompo Japan Nipponkoa Insurance  
Company of Europe Limited

Die zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland 
 gemeldete Sompo Japan Nipponkoa Insurance 
 Company of Europe Limited hat ihre Anschrift 
 geändert.

Bisherige Anschrift:
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of 
 Europe Limited (7182),  
155 Bishopsgate,  
EC3M 3AY London,  
GROSSBRITANNIEN

Neue Anschrift:
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of 
 Europe Limited (7182),  
1st Floor, 6 Devonshire Square,  
EC2M 4YE London,  
GROSSBRITANNIEN

VA 37-I 5000-7182-2015/0001

Einstellung des Geschäfts
betriebes im Dienstleistungs
verkehr in Deutschland

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.  
(vormals Royal Nederland 
 Schadeverzekering N.V.)

Das niederländische Versicherungsunternehmen 
Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. hat in 
Deutschland sein gesamtes Direktversicherungsge-
schäft im Dienstleistungsverkehr eingestellt.

Versicherungsunternehmen:
Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. (7059),  
Postfach 64,  
3000 Rotterdam,  
NIEDERLANDE

VA 37–I 5000–7059–2015/0001
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Houston Casualty Company Europe 
 Seguros y Reaseguros, S.A.

Das spanische Versicherungsunternehmen Houston 
Casualty Company Europe Seguros y Reaseguros, 
S.A. hat in Deutschland sein gesamtes Direktversi-
cherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr einge-
stellt.

Versicherungsunternehmen:
Houston Casualty Company Europe Seguros y 
 Reaseguros, S.A. (7759),  
Calle Chile No. 8,  
28290 Las Rozas (Madrid),  
SPANIEN

VA 37–I 5000–7759–2015/0001

Marine and General Mutual Life Assurance 
Society

Das britische Versicherungsunternehmen Marine 
and General Mutual Life Assurance Society hat in 
Deutschland sein gesamtes Direktversicherungsge-
schäft im Dienstleistungsverkehr eingestellt.

Versicherungsunternehmen:
Marine and General Mutual Life  
Assurance Society (7851),  
Heene Road, MGM House,  
BN11 3AT, Worthing, 
GROSSBRITANNIEN

VA 26–I 5000–GB–7851–2015/0001

MetLife S.A.

Das französische Versicherungsunternehmen MetLife 
S.A. hat in Deutschland sein gesamtes Direktversi-
cherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr einge-
stellt.

Versicherungsunternehmen:
MetLife S.A. (7635),  
34 place des Corolles,  
92400 Courbevie,  
FRANKREICH

VA 37–I 5000–7635–2015/0001
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